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Anlage 7 Bekanntmachung des Landrats über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die

Kommunalwahlen und die Wahl des Ortsvorstehers - Bürgermeisters - Landrats
Anlage 8 Bekanntmachung des Wahlleiters über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl
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Anlage 18 Amtlicher Stimmzettel für die Mehrheitswahl
Anlage 19 Nicht amtlicher Stimmzettel für die Mehrheitswahl
Anlage 20 Wahlbriefumschlag
Anlage 21 Wahlbekanntmachung
Anlage 22 Bekanntmachung des Tages der Wahl des Ortsvorstehers - Bürgermeisters - Landrats und

über die Einreichung von Wahlvorschlägen
Anlage 23 Wahlvorschlag
Anlage 24 Erklärung des Bewerbers
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Aufgrund des § 61 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der Fassung vom 7. September 1982
(GVBl. S. 369, BS 2021-1) wird verordnet:

Erster Teil
Wahlen zu den Gemeinderäten, den Verbandsgemeinderäten und Kreistagen

sowie zum Bezirkstag und zu den Ortsbeiräten

Erster Abschnitt
Wahlorgane

§ 1
Landeswahlleiter

(1) Der Landeswahlleiter und sein Stellvertreter werden vom fachlich zuständigen Ministerium auf un-
bestimmte Zeit ernannt.

(2) Nach der Festsetzung des Wahltags macht das fachlich zuständige Ministerium die Namen des
Landeswahlleiters und seines Stellvertreters sowie die Anschrift ihrer Dienststelle mit Telekommunika-
tionsanschlüssen öffentlich bekannt.

(3) Dem Landeswahlleiter obliegen die ihm durch das Kommunalwahlgesetz (KWG) und die Rechtsver-
ordnungen nach § 76 KWG übertragenen Aufgaben. Er berät die zuständigen Aufsichtsbehörden und
die Landesverbände der Gemeinden und Städte sowie der Landkreise bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Wahlen, stellt das Gesamtergebnis für das Land fest und macht die Gesamtergebnisse öf-
fentlich bekannt.

§ 2
Wahlleiter

Nach Maßgabe der Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes und dieser Verordnung werden gelei-
tet
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1. die Wahlen zum Gemeinderat und zum Ortsbeirat vom Bürgermeister der Gemeinde als Ge-
meindewahlleiter,

 

2. die Wahl zum Verbandsgemeinderat vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde als Verbands-
gemeindewahlleiter,

 

3. die Wahl zum Kreistag vom Landrat als Kreiswahlleiter,

 

4. die Wahl zum Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz vom Vorsitzenden des Bezirkstags als Be-
zirkswahlleiter.

 

§ 3
Zuständigkeit der Verbandsgemeindeverwaltung

Soweit nach den Bestimmungen dieser Verordnung die Gemeindeverwaltung zuständig ist, tritt bei
Ortsgemeinden die Verbandsgemeindeverwaltung an ihre Stelle. Dies gilt nicht für Amtsgeschäfte, mit
deren Wahrnehmung der Bürgermeister der Verbandsgemeinde gemäß § 6 Satz 2 KWG den Ortsbür-
germeister beauftragt hat.

§ 4
Wahlausschuß

(1) Der Vorsitzende des Wahlausschusses beruft gemäß § 8 Abs. 1 KWG spätestens am 47. Tage vor
der Wahl die Beisitzer des Wahlausschusses und deren Stellvertreter.

(2) Der Vorsitzende bestimmt Zeit und Ort der Sitzungen. Er lädt die Beisitzer zu den Sitzungen ein. Er
kann vorsorglich auch die Stellvertreter der Beisitzer einladen. Zeit, Ort und Gegenstand der Verhand-
lungen sind öffentlich bekannt zu machen. Für die Bekanntmachung genügt Aushang am oder im Ein-
gang des Sitzungsgebäudes mit dem Hinweis, dass jedermann Zutritt zu der Sitzung hat.

(3) Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer. Dieser ist nur stimmberechtigt, wenn er zugleich Bei-
sitzer ist.

(4) Der Vorsitzende weist zu Beginn der ersten Sitzung die Beisitzer und den Schriftführer auf ihre
Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ih-
nen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über die dem Wahl-
geheimnis unterliegenden Angelegenheiten, hin.

(5) Der Vorsitzende kann Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum verwei-
sen.

(6) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie wird vom Vorsitzenden, von den anwesen-
den Beisitzern und vom Schriftführer unterschrieben.

§ 5
Wahlvorsteher und Wahlvorstand

(1) Die Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter werden spätestens am 20. Tage vor der Wahl bestellt.
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(2) Die Beisitzer des Wahlvorstands sind nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten des Stimmbe-
zirks, für den dieser gebildet wird, oder aus dem Kreis der Gemeindebediensteten oder der Bedienste-
ten der Verbandsgemeinde, in deren Gebiet die Wahl stattfindet, zu berufen.

(3) Der Bürgermeister sorgt dafür, dass die Mitglieder des Wahlvorstands vor der Wahl über ihre Auf-
gaben unterrichtet werden, damit ein ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung und der Ermittlung
des Wahlergebnisses gewährleistet ist.

(4) Während der Wahlhandlung müssen ständig mindestens drei, bei der Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstands, darunter jeweils der Wahlvorste-
her und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, im Wahlraum anwesend sein. Bei der Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des Wahlvorstands anwesend sein. Fehlende
Beisitzer kann der Wahlvorsteher durch anwesende Wahlberechtigte ersetzen. Dies muss geschehen,
wenn es zur Herstellung der Beschlussfähigkeit des Wahlvorstands erforderlich ist.

(5) Bei Bedarf stellt die Gemeindeverwaltung, in Ortsgemeinden der Ortsbürgermeister, dem Wahlvor-
stand die erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung; die Hilfskräfte üben eine ehrenamtliche Tätigkeit
aus.

§ 5a
Auszählungsvorstände

(1) Bei Bildung von Auszählungsvorständen gemäß § 26a KWG bestimmt der Oberbürgermeister oder
Bürgermeister rechtzeitig vor dem Tag der Wahl die Anzahl der Auszählungsvorstände und legt fest,
für welche Stimmbezirke und für welche Briefwahlvorstände sie jeweils die Ermittlung des Wahler-
gebnisses fortsetzen. Ferner bestimmt er, ob der Auszählungsvorstand seine Tätigkeit am Wahlabend
oder am Tag nach der Wahl beginnt und macht Ort und Zeit des Zusammentritts entsprechend § 4
Abs. 2 Satz 4 bekannt; am Wahltag erfolgt zusätzlich eine Bekanntmachung im jeweiligen Stimmbe-
zirk entsprechend § 4 Abs. 2 Satz 5.

(2) Die Beisitzer des Auszählungsvorstands sind aus den Wahlberechtigten des Wahlgebiets oder aus
dem Kreis der Gemeindebediensteten zu berufen.

(3) Im Übrigen gilt § 5 Abs. 1 und 3 bis 5 entsprechend.

§ 6
Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstand

(1) Der Bürgermeister kann eine gesonderte Feststellung des Briefwahlergebnisses durch Briefwahl-
vorstände anordnen, wenn in der Gemeinde mindestens 50 Wahlberechtigte durch Briefwahl wählen.
In Gemeinden, in denen keine Briefwahlvorstände gebildet werden, bestimmt der Bürgermeister, wel-
che Wahlvorstände der allgemeinen Stimmbezirke die Briefwahl durchführen; ferner legt er fest, für
welche Stimmbezirke sie zuständig sind.

(2) Wird das Briefwahlergebnis gesondert festgestellt, so bestimmt der Bürgermeister, wie viele Brief-
wahlvorstände gebildet werden. Er bestellt für jeden Briefwahlvorstand einen Wahlvorsteher und des-
sen Stellvertreter und legt fest, für welche Stimmbezirke sie zuständig sind. Für die Bildung und die
Tätigkeit der Briefwahlvorstände gelten die Bestimmungen über Wahlvorstände entsprechend, jedoch
mit der Maßgabe, dass der Bürgermeister Zeit und Ort des Zusammentritts des Briefwahlvorstands
entsprechend § 4 Abs. 2 Satz 4 bekannt macht.
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(3) In Gemeinden mit Ortsbezirken ist die Briefwahl in den einzelnen Ortsbezirken gesondert durchzu-
führen. Absatz 1 und 2 gilt entsprechend.

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl

Erster Unterabschnitt
Stimmbezirke

§ 7
(aufgehoben)

§ 8
Allgemeine Stimmbezirke

(1) Gemeinden mit nicht mehr als 1 000 Einwohner bilden in der Regel einen Stimmbezirk. Größere
Gemeinden werden in mehrere Stimmbezirke eingeteilt.

(2) Die Stimmbezirke sollen nach den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt werden, dass allen Wahl-
berechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Kein Stimmbezirk soll mehr als 2
500 Einwohner umfassen.

(3) In Gemeinden mit Ortsbezirken sind die Stimmbezirke den Ortsbezirken entsprechend abzugren-
zen. Für jeden Ortsbezirk ist mindestens ein Stimmbezirk zu bilden.

§ 9
Sonderstimmbezirke

(1) Für Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime und gleichartige Einrichtungen mit einer größeren
Zahl von Wahlberechtigten, die keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, soll
die Gemeindeverwaltung bei entsprechendem Bedürfnis Sonderstimmbezirke bilden.

(2) Mehrere Einrichtungen können zu einem Sonderstimmbezirk zusammengefasst werden.

Zweiter Unterabschnitt
Wählerverzeichnis

§ 10
Aufstellung und Form des Wählerverzeichnisses

(1) Die Gemeindeverwaltung legt vor jeder Wahl für jeden Stimmbezirk ein Verzeichnis der Wahlbe-
rechtigten nach Familiennamen, Vornamen, Geburtstag und Wohnung an. Das Wählerverzeichnis
kann auch im automatisierten Verfahren geführt werden.

(2) Das Wählerverzeichnis wird unter laufender Nummer in der Buchstabenfolge der Familiennamen,
bei gleichen Familiennamen der Vornamen, bei gleichen Familiennamen und gleichen Vornamen nach
dem Lebensalter der Wahlberechtigten angelegt. Es kann auch nach Ortsteilen, Straßen und Haus-
nummern gegliedert werden. Es muss mehrere Spalten für Vermerke über die Stimmabgabe und eine
Spalte für Bemerkungen enthalten.

(3) Die Gemeindeverwaltung sorgt dafür, dass die Unterlagen für die Wählerverzeichnisse jederzeit so
vollständig vorhanden sind, dass diese vor der Wahl rechtzeitig berichtigt oder neu aufgestellt werden
können.

§ 11
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Eintragung der Wahlberechtigten

(1) In das Wählerverzeichnis werden alle Wahlberechtigten eingetragen, die

1. am 42. Tage vor der Wahl (Stichtag) für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die
Hauptwohnung, in der Gemeinde gemeldet sind oder

 

2. ihre Eintragung nach § 11a form- und fristgerecht beantragt haben.

 

(2) Eine Person wird nur dann in das Wählerverzeichnis eingetragen, wenn sie nach den §§ 1 und 53
KWG wahlberechtigt und nicht vom Wahlrecht nach § 2 KWG ausgeschlossen, ist.

(3) Finden gleichzeitig Wahlen zu verschiedenen Vertretungsorganen statt und ist ein Wahlberechtig-
ter nicht zu jeder Wahl wahlberechtigt, so ist im Wählerverzeichnis in der Spalte für den Stimmabga-
bevermerk, die für die betreffende Wahl bestimmt ist, der Sperrvermerk "Nichtwahlberechtigter" oder
"N" einzutragen.

(4) Verlegt ein Wahlberechtigter, der nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, seine
Wohnung und meldet er sich vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis (§ 12 Satz 1 KWG)
bei der Meldebehörde des neuen Wohnortes an, so wird er in das Wählerverzeichnis der Gemeinde
des neuen Wohnortes für die Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, nur auf Antrag eingetragen. Ein nach
Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, der sich innerhalb derselben Ge-
meinde für eine Wohnung anmeldet, bleibt in dem Wählerverzeichnis des Stimmbezirks eingetragen,
für den er am Stichtag gemeldet war. Der Wahlberechtigte ist bei der Anmeldung über die Regelung
in den Sätzen 1 und 2 zu belehren. Absatz 3 gilt entsprechend. Erfolgt die Eintragung auf Antrag, be-
nachrichtigt die Gemeindeverwaltung des neuen Wohnortes hiervon unverzüglich die Gemeindever-
waltung des bisherigen Wohnortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wählerverzeichnis streicht.
Wenn im Falle des Satzes 1 bei der Gemeindeverwaltung des bisherigen Wohnortes eine Mitteilung
über den Ausschluss vom Wahlrecht vorliegt oder nachträglich eingeht, benachrichtigt sie hiervon un-
verzüglich die Gemeindeverwaltung des neuen Wohnortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wäh-
lerverzeichnis streicht; der Betroffene ist von der Streichung zu unterrichten.

(5) Bezieht ein Wahlberechtigter, der nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, in einer
anderen Gemeinde eine weitere Wohnung, die seine Hauptwohnung wird, oder verlegt er seine Haupt-
wohnung in eine andere Gemeinde, so gilt, wenn er sich vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wähler-
verzeichnis bei der Meldebehörde anmeldet, Absatz 4 entsprechend.

(6) Welche von mehreren Wohnungen eines Wahlberechtigten seine Hauptwohnung ist, bestimmt sich
nach den Vorschriften des Melderechts.

(7) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des

1. Absatzes 1 die für die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die für die Hauptwohnung zuständi-
ge Gemeindeverwaltung,

 

2. Absatzes 4 die Gemeindeverwaltung des neuen Wohnortes,

 

3. Absatzes 5 die Gemeindeverwaltung der neuen Hauptwohnung.

 

- Seite 15 von 76 -



(8) Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis spätestens zum 21. Tage
vor der Wahl bei der zuständigen Gemeindeverwaltung zu stellen. Er muss den Familiennamen, Vor-
namen, Tag der Geburt und die genaue Anschrift (Hauptwohnung) des Wahlberechtigten enthalten.
Sammelanträge sind zulässig; sie müssen von allen aufgeführten Wahlberechtigten persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein. Ist ein Antragsteller des Lesens unkundig oder körperlich beein-
trächtigt, kann er sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.

(9) Gibt die Gemeindeverwaltung einem Eintragungsantrag nicht statt oder streicht sie eine in das
Wählerverzeichnis eingetragene Person, hat sie den Betroffenen unverzüglich zu unterrichten. Gegen
die Entscheidung kann der Betroffene Einspruch einlegen; er ist auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
§ 14 Abs. 1, 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 11a
Eintragung nicht gemeldeter Wahlberechtigter

(1) Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach § 26
des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung
von der Meldepflicht befreit und deshalb in der Gemeinde nicht gemeldet sind, können ihre Eintra-
gung bis zum 37. Tag vor der Wahl, 12 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung beantragen.

(2) Der Wahlleiter fordert spätestens am 62. Tage vor der Wahl die von der Meldepflicht befreiten und
deshalb in der Gemeinde nicht gemeldeten wahlberechtigten Staatsangehörigen anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union in einer öffentlichen Bekanntmachung nach dem Muster der Anla-
ge 1 auf, ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis zu beantragen. Finden in einem Landkreis gleich-
zeitig Wahlen zum Ortsbeirat, zum Gemeinderat, zum Verbandsgemeinderat und zum Kreistag statt,
so erfolgt die Aufforderung, die Eintragung in das Wählerverzeichnis zu beantragen, für alle Wahlen
durch den Landrat in der für den Landkreis geltenden Bekanntmachungsform. Sind in einer Verbands-
gemeinde mit der Wahl zum Verbandsgemeinderat lediglich Wahlen zum Ortsbeirat und zum Gemein-
derat verbunden, so erfolgt die Aufforderung, die Eintragung in das Wählerverzeichnis zu beantragen,
für diese Wahlen durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde in der für die Verbandsgemeinde
geltenden Bekanntmachungsform.

(3) Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a gestellt werden. Mit dem Antrag ist an Eides statt
zu versichern:

1. die Staatsangehörigkeit des Antragstellers,

 

2. seit wann der Antragsteller in der Gemeinde eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine
Hauptwohnung, hat.

 

Der Nachweis der Staatsangehörigkeit kann auch durch die Vorlage eines gültigen Passes oder Pas-
sersatzes eines Mitgliedstaates der Europäischen Union erbracht werden. In Zweifelsfällen kann die
Gemeindeverwaltung die Vorlage eines gültigen Passes oder Passersatzes verlangen.

§ 12
Benachrichtigung der Wahlberechtigten

(1) Die Benachrichtigung des Wahlberechtigten von seiner Eintragung in das Wählerverzeichnis soll
enthalten:
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1. den Familiennamen, den Vornamen und die Wohnung des Wahlberechtigten,

 

2. den Wahlraum mit Ortsangabe und den Hinweis, ob dieser barrierefrei ist,

 

3. Beginn und Ende der Wahlhandlung,

 

4. die Nummer, unter der der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen ist,

 

5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur Wahl mitzubringen und den Personalausweis,
bei Besitz der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union einen
gültigen Pass oder Passersatz, bereitzuhalten,

 

6. die Belehrung, dass nach § 3 Abs. 1 Satz 2 KWG jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben kann,

 

7. die Belehrung über die Beantragung des Wahlscheins und die Übersendung der Briefwahlunter-
lagen mit dem Hinweis darauf,
a) dass der Antrag nur auszufüllen ist, wenn der Wähler nicht in seinem Wahlraum wählen

will,

 

b) unter welchen Voraussetzungen Briefwahlunterlagen erteilt werden (§§ 17 und 18),

 

c) dass die Briefwahlunterlagen übersandt, amtlich überbracht oder abgeholt werden kön-
nen (§ 19 Abs. 5 Satz 1).

 

 

Bei Wahlberechtigten, die nach § 11 Abs. 4 und 5 auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden, hat die Benachrichtigung unverzüglich nach der Eintragung zu erfolgen.

(2) Die Benachrichtigung soll nach dem Muster der Anlage 2 (Vorderseite) erfolgen; ihr ist ein Vor-
druck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen nach dem Muster der
Anlage 2 (Rückseite) beizufügen.

§ 13
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

(1) Die Gemeindeverwaltung macht öffentlich bekannt,

1. von wem, zu welchen Zwecken und unter welchen Voraussetzungen, wo, wie lange und zu wel-
chen Tagesstunden das Wählerverzeichnis eingesehen werden kann und ob der Ort der Ein-
sichtnahme barrierefrei ist,

 

2. dass Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis spätestens zum 21.
Tage vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung zugeht,

 

3. dass bei der Gemeindeverwaltung innerhalb der Einsichtsfrist schriftlich oder durch Erklärung
zur Niederschrift Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhoben werden können,
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4. wo, zu welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen
beantragt werden können,

 

5. wie durch Briefwahl gewählt wird (§ 49).

 

(2) Finden in einem Landkreis gleichzeitig Wahlen zum Ortsbeirat, zum Gemeinderat, zum Verbands-
gemeinderat und zum Kreistag statt, so macht die Kreisverwaltung die Möglichkeit der Einsichtnahme
in die Wählerverzeichnisse nach dem Muster der Anlage 3 bekannt. Sind in einer Verbandsgemeinde
mit der Wahl zum Verbandsgemeinderat lediglich Wahlen zum Ortsbeirat und zum Gemeinderat ver-
bunden, so erfolgt die öffentliche Bekanntmachung entsprechend dem Muster der Anlage 3 durch die
Verbandsgemeindeverwaltung. Kann das Wählerverzeichnis beim Ortsbürgermeister eingesehen wer-
den, so gibt er dies nach dem Muster der Anlage 3 a ortsüblich bekannt. Gemeinden und Verbands-
gemeinden, in denen die Verwaltung nicht zentral in einem Gebäude untergebracht ist, sollen ergän-
zend zur Bekanntmachung der Kreisverwaltung ortsüblich bekannt geben, wo und wann die Wähler-
verzeichnisse eingesehen werden können.

(3) Wird das Wählerverzeichnis im automatisierten Verfahren geführt, ist die Einsichtnahme durch ein
Bildschirmgerät zu ermöglichen und dazu, falls erforderlich, ein erläuterndes Schlüsselverzeichnis be-
reitzustellen.

(4) Auf Verlangen des Wahlberechtigten ist in dem Wählerverzeichnis während der Einsichtsfrist der
Tag der Geburt unkenntlich zu machen.

(5) Die Einsicht in das Wählerverzeichnis darf nur in dem Umfang gewährt werden, in dem eine Ein-
sichtsberechtigung nachgewiesen wird. Auf die Zweckbindung der gewonnenen Erkenntnisse nach
§ 12 Satz 2 Halbsatz 2 KWG ist der Wahlberechtigte hinzuweisen.

(6) Die Gemeindeverwaltung kann zulassen, dass Wahlberechtigte während der Einsichtsfrist Auszüge
aus dem Wählerverzeichnis erhalten, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung nach § 12 Satz 1
und 2 KWG steht. Die Auszüge dürfen die Geburtstage der Wahlberechtigten nicht enthalten. Absatz 5
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 14
Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis

(1) Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis können darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung
vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen
müssen bei der Gemeindeverwaltung schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die
vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich
hierbei der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 47 gilt entsprechend.

(2) Will die Gemeindeverwaltung den gegen die Eintragung einer bestimmten Person erhobenen Ein-
wendungen stattgeben, so hat sie dem Betroffenen vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung
zu geben.

(3) Die Gemeindeverwaltung soll über die Einwendungen spätestens am 10. Tage vor der Wahl ent-
scheiden. Die Entscheidung ist demjenigen, der die Einwendungen erhoben hat, und dem Betroffenen
schriftlich mitzuteilen. Einwendungen, die auf Eintragung gerichtet sind, gibt die Gemeindeverwaltung
in der Weise statt, dass sie dem Wahlberechtigten nach Berichtigung des Wählerverzeichnisses die
Wahlbenachrichtigung zugehen lässt.
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(4) Wird gegen die Entscheidung der Gemeindeverwaltung Widerspruch erhoben, so hat die Gemein-
deverwaltung, sofern sie dem Widerspruch nicht abhilft, diesen unverzüglich der Aufsichtsbehörde
vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde soll über den Widerspruch so rechtzeitig entscheiden, dass im Falle
einer für den Widerspruchsführer günstigen Entscheidung der Wahlschein nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 noch
ausgestellt werden kann.

§ 15
Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Das Wählerverzeichnis kann nach Beginn der Einsichtsfrist nur auf Grund von Entscheidungen
nach § 14 berichtigt werden.

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig oder unvollständig, so hat die Gemeindeverwal-
tung den Mangel von Amts wegen zu beheben. Dies gilt nicht für Mängel, die Gegenstand eines Ver-
fahrens nach § 14 sind. § 14 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Wird auf Grund einer Einwendung, eines Widerspruchs oder nach Absatz 2 entschieden, dass ein
Wahlberechtigter in das Wählerverzeichnis einzutragen ist, so ist er nachzutragen. Wird entschieden,
dass eine eingetragene Person nicht wahlberechtigt ist, so ist ihr Name zu streichen. Nachträge, Strei-
chungen und alle sonstigen Entscheidungen im Verfahren nach § 14 und nach Absatz 2 sind in der
Spalte "Bemerkungen", bei Führung des Wählerverzeichnisses im automatisierten Verfahren, falls er-
forderlich, mit einem Schlüsselzeichen, zu erläutern.

(4) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses (§ 16) können Nachträge und Streichungen mit Ausnah-
me der in Absatz 2 Satz 1 und § 44 Abs. 2 vorgesehenen Berichtigungen nicht mehr vorgenommen
werden.

§ 16
Abschluss des Wählerverzeichnisses

(1) Das Wählerverzeichnis ist am zweiten Tage vor der Wahl, 18 Uhr, durch die Gemeindeverwaltung
abzuschließen; dabei ist die Zahl der Wahlberechtigten des Stimmbezirks festzustellen. Der Abschluss
wird nach dem Muster der Anlage 4 beurkundet. Bei automatisierter Führung des Wählerverzeichnis-
ses ist vor der Beurkundung ein Ausdruck herzustellen.

(2) Bei verbundenen Wahlen kann für jeden Stimmbezirk ein Auszug aus dem Wählerverzeichnis mit
den Namen und weiteren Angaben derjenigen Personen gefertigt werden, die nicht zu jeder Wahl
wahlberechtigt sind (§ 11 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2).

Dritter Unterabschnitt
Wahlschein, Briefwahlunterlagen

§ 17
Voraussetzungen für die Erteilung eines Wahlscheins

(1) Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahl-
schein.

(2) Ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen
Wahlschein,
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1. wenn er nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wähler-
verzeichnis (§ 11 Abs. 8, § 11a Abs. 1) oder die Frist für die Erhebung von Einwendungen gegen
das Wählerverzeichnis (§ 13 KWG) versäumt hat,

 

2. wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der
Frist zur Erhebung von Einwendungen eintreten,

 

3. wenn sein Wahlrecht erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses im Rahmen des Verfahrens
nach § 13 KWG festgestellt wird.

 

§ 18
Wahlscheinantrag

(1) Der Wahlschein kann bei der Gemeindeverwaltung schriftlich oder mündlich beantragt werden.
Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische
Übermittlung als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Der Antragsteller muss
seinen Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt und die Anschrift seiner Hauptwohnung mit Straße,
Hausnummer, Postleitzahl und Ort angeben. Ist ein Antragsteller des Lesens unkundig oder körperlich
beeinträchtigt, kann er sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.

(2) Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist.

(3) Wahlscheine können bis zum zweiten Tage vor der Wahl, 18 Uhr, beantragt werden. In den Fällen
des § 17 Abs. 2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt,
wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann; in diesem Falle benachrichtigt die Gemeindeverwaltung vor
der Ausstellung des Wahlscheins den für den Stimmbezirk zuständigen Wahlvorsteher.

§ 19
Erteilung der Wahlscheine und Briefwahlunterlagen

(1) Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden nicht vor dem 34. Tag vor der Wahl erteilt.

(2) Der Wahlschein wird nach dem Muster der Anlage 5 erteilt. Er ist von den damit beauftragten Be-
diensteten eigenhändig zu unterschreiben und mit dem Dienstsiegel zu versehen. Das Dienstsiegel
kann eingedruckt werden. Bei Erteilung des Wahlscheins im automatisierten Verfahren kann anstelle
der eigenhändigen Unterschrift der Name des beauftragten Bediensteten ausgedruckt werden.

(3) Dem Wahlschein sind beizufügen:

1. ein amtlicher Stimmzettel für jede Wahl, zu der der Antragsteller wahlberechtigt ist,

 

2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag,

 

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag (§ 35); auf diesem muss die Anschrift der Gemeindeverwal-
tung, die Nummer des Stimmbezirks und der zuständige Briefwahlraum (§ 42 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7) angegeben sein,

 

- Seite 20 von 76 -



4. ein Merkblatt für die Briefwahl nach dem Muster der Anlage 6.

 

(4) Über die erteilten Wahlscheine führt die Gemeindeverwaltung ein Wahlscheinverzeichnis, in dem
die Fälle des § 17 Abs. 1 und die des § 17 Abs. 2 getrennt gehalten werden. Das Verzeichnis wird als
Liste oder als Sammlung der Durchschriften der Wahlscheine geführt. Wird das Verzeichnis als Liste
geführt, muss es für jede Wahl, die in der Gemeinde stattfindet, eine Spalte für den Vermerk über die
Stimmabgabe enthalten. Ist der Briefwähler nicht zu jeder Wahl wahlberechtigt, so ist in den betref-
fenden Spalten der Sperrvermerk „Nichtwahlberechtigter“ oder „N“ anzubringen. Auf dem Wahlschein
wird die Nummer eingetragen, unter der der Wahlberechtigte im Wahlscheinverzeichnis vermerkt ist,
sowie die Nummer, unter der er im Wählerverzeichnis geführt wird. Bei nicht im Wählerverzeichnis
eingetragenen Wahlberechtigten wird auf dem Wahlschein vermerkt, dass dessen Eintragung nach
§ 17 Abs. 2 erfolgt ist.

(5) Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden dem Wahlberechtigten an seine Hauptwohnung
übersandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus dem Antrag keine andere Postanschrift oder die
Abholung der Unterlagen ergibt; Postsendungen sind von der Gemeindeverwaltung freizumachen.
Wird die Versendung an eine andere Anschrift in einer Form nach § 18 Abs. 1 Satz 2 beantragt, gehört
zur Versendung der Briefwahlunterlagen die gleichzeitige Versendung einer Mitteilung an die Wohn-
anschrift. Ergibt sich aus dem Antrag, dass der Wahlberechtigte aus einem außereuropäischen Ge-
biet wählen will, so sind ihm die Briefwahlunterlagen durch Luftpost zu übersenden; das Gleiche gilt,
wenn die Versendung durch Luftpost aus anderen Gründen geboten erscheint. An einen anderen als
den Wahlberechtigten dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn
die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.
§ 18 Abs. 1 Satz 5 gilt für die bevollmächtigte Person entsprechend. Von der Vollmacht kann nur Ge-
brauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindeverwaltung vor der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Die bevollmächtigte Person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich auf Verlangen
ausweisen.

(6) Holt der Wahlberechtigte persönlich die Briefwahlunterlagen ab, ist er darauf hinzuweisen, dass er
nach § 49 Abs. 3 die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben kann.

(7) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein
neuer Wahlschein erteilt werden; Absatz 8 Satz 1 und 2 sowie § 18 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 gelten
entsprechend.

(8) Wird ein Wahlberechtigter, der bereits einen Wahlschein hat, im Wählerverzeichnis gestrichen,
so ist der Wahlschein für ungültig zu erklären. Das Wahlscheinverzeichnis ist zu berichtigen. In den
Fällen des § 39 Abs. 2 KWG ist im Wahlscheinverzeichnis in geeigneter Form zu vermerken, dass die
Stimme eines Wählers, der bereits an der Briefwahl teilgenommen hat, nicht ungültig ist.

§ 20
Erteilung der Wahlscheine und Briefwahlunterlagen an

bestimmte Personengruppen

Die Gemeindeverwaltung veranlasst die Leitung der im Gemeindegebiet gelegenen Krankenhäuser,
Erholungsheime und anderen Einrichtungen mit einer größeren Zahl vorübergehend anwesender
Wahlberechtigter anderer Gemeinden sowie der Justizvollzugsanstalten spätestens am 13. Tage vor
der Wahl, diese Wahlberechtigten zu verständigen, dass sie ihr Wahlrecht nur durch Briefwahl aus-
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üben können und sich dafür von der Gemeindeverwaltung, in deren Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen sind, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beschaffen müssen.

§ 21
Vermerk im Wählerverzeichnis

(1) Hat ein Wahlberechtigter einen Wahlschein erhalten, so wird im Wählerverzeichnis in der Spalte
für den Vermerk über die Stimmabgabe "Wahlschein" oder "W" eingetragen.

(2) Sind nach Abschluss des Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine an eingetragene Wahlberech-
tigte erteilt worden, so wird für jeden betroffenen Stimmbezirk gesondert ein Auszug aus dem Wahl-
scheinverzeichnis gefertigt.

§ 22
Versagung des Wahlscheins

Wird die Ausstellung eines Wahlscheins abgelehnt, so hat die Gemeindeverwaltung hierüber einen
schriftlichen Bescheid zu erteilen. § 14 Abs. 4 gilt entsprechend.

Vierter Unterabschnitt
Wahlvorschläge

§ 23
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

(1) Der Wahlleiter macht in der öffentlichen Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen be-
kannt,

1. in welcher Form Wahlvorschläge einzureichen sind (§ 25),

 

2. wie viel Unterschriften von Wahlberechtigten erforderlich sind (§§ 16, 55 und 56 KWG),

 

3. dass nur solche Wahlvorschläge eingereicht werden können, die
a) bei Parteien oder mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppen in einer Mitgliederver-

sammlung oder in einer Vertreterversammlung,

 

b) bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppen in einer Versammlung von
Wahlberechtigten des Wahlgebiets

 

in geheimer Abstimmung aufgestellt worden sind,

 

4. wo, bis zu welchem Stichtag und in welcher Form nicht im Landtag vertretene Parteien und
Wählergruppen, die an mehreren Kommunalwahlen
a) innerhalb des Kreisgebiets teilnehmen, kreiseinheitliche Listennummern beantragen

können,

 

b) innerhalb des Gebiets des Bezirksverbands Pfalz teilnehmen, bezirksverbandseinheitli-
che Listennummern beantragen können,

 

 

5. dass der Bewerber, der durch die Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat begründen
würde, verpflichtet ist, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklärung nach dem Muster
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der Anlage 10 a abzugeben, ob er im Falle des Wahlerfolgs aus dem Arbeits- oder Dienstver-
hältnis ausscheidet oder auf das Mandat verzichten wird (§ 19 Abs. 3, § 54 Abs. 1 Satz 2, § 55
Abs. 1 Satz 2 KWG ); die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen
und wird wie die Verweigerung der Abgabe der Absichtserklärung mit den zugelassenen Wahl-
vorschlägen öffentlich bekannt gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG),

 

6. wo und bis zu welchem Zeitpunkt Wahlvorschläge einzureichen sind,

 

7. dass Mehrheitswahl stattfindet, wenn nur ein gültiger Wahlvorschlag oder überhaupt kein Wahl-
vorschlag eingereicht wird.

 

(2) Finden in einem Landkreis gleichzeitig Wahlen zum Ortsbeirat, zum Gemeinderat, zum Verbands-
gemeinderat und zum Kreistag statt, so fordert der Landrat in einer öffentlichen Bekanntmachung
nach dem Muster der Anlage 7 zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Die Gemeinde- und Ver-
bandsgemeindewahlleiter geben nach dem Muster der Anlage 8 die Zahl der zu wählenden Rats- und
Ortsbeiratsmitglieder, die Höchstzahl der aufzustellenden Bewerber, die Mindestzahl der Unterstüt-
zungsunterschriften für einen Wahlvorschlag sowie Ort und Zeitpunkt ortsüblich bekannt, wo und
bis wann Wahlvorschläge einzureichen sind. Sind in einer Verbandsgemeinde mit der Wahl zum Ver-
bandsgemeinderat lediglich Wahlen zum Ortsbeirat und Gemeinderat verbunden, so gelten für die
Aufforderung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde die Sätze 1 und 2 entsprechend. Parteien
und Wählergruppen ist auf Verlangen ein Abdruck des Bekanntmachungstextes auszuhändigen.

§ 24
Wahlvorschlagsrecht

(1) Eine unter § 16 Abs. 4 KWG fallende Partei muss spätestens am 54. Tage vor der Wahl beim Lan-
deswahlleiter die Teilnahme an der Wahl anzeigen. Eine Ausfertigung der nach § 6 Abs. 3 des Partei-
engesetzes beim Bundeswahlleiter eingereichten Nachweise, der schriftlichen Satzung, des schriftli-
chen Programms der Partei und der satzungsmäßigen Bestellung des Bundesvorstands sowie eine be-
glaubigte Ausfertigung des Nachweises über die satzungsmäßige Bestellung der für Rheinland-Pfalz
zuständigen obersten Parteiorganisation sind beizufügen. Der Landeswahlleiter kann zur Feststellung
der Parteieigenschaft weitere Nachweise verlangen. Ergeben sich keine Bedenken gegen die Parteiei-
genschaft, so erteilt der Landeswahlleiter unverzüglich die Bescheinigung über diese Eigenschaft.

(2) Eine Wählergruppe, die den Wahlvorschlag nach § 17 KWG aufgestellt hat, muss ihre mitglied-
schaftliche Organisation durch Einreichung einer gültigen Satzung nachweisen. Die Satzung muss Re-
gelungen über Namen, Sitz, Zweck und Organe der Wählergruppe sowie über Erwerb und Erlöschen
der Mitgliedschaft enthalten. Des Nachweises bedarf es nicht bei einer Wählergruppe, die unter § 16
Abs. 3 KWG fällt.

(3) Eine unter § 21 Abs. 1 Satz 2 KWG fallende Wählergruppe muss die Eintragung ins Vereinsregis-
ter durch Einreichung einer Bestätigung der das Vereinsregister führenden Stelle nachweisen. Eines
Nachweises bedarf es nicht bei einer Wählergruppe, die unter § 16 Abs. 3 KWG fällt.

(4) Der Wahlvorschlag einer unter § 16 Abs. 3 Nr. 3 KWG fallenden Wählergruppe bedarf der Bestäti-
gung durch den Vorstand, dass der Wahlvorschlag von einer organisatorischen Untergliederung der
Wählergruppe aufgestellt worden ist. Die Bestätigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des Vor-
stands unterschrieben sein.

§ 25
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Inhalt und Form der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 9 eingereicht werden. Er muss enthalten:

1. das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe und, sofern eine Kurzbezeichnung
verwendet wird, auch diese,

 

2. Familiennamen, Vornamen, Geschlecht, Geburtstag, Staatsangehörigkeit, Beruf oder Stand und
Anschrift der Bewerber; in Wahlvorschlägen für die Wahl zum Bezirkstag entfällt die Angabe
des Geschlechts und der Staatsangehörigkeit, die übrigen Angaben sind auch für die in diesen
Wahlvorschlägen genannten Nachfolger erforderlich; im Wahlvorschlag für die Wahl zum Orts-
beirat und zum Gemeinderat kann auf die Angabe der Postleitzahl und des Wohnorts verzichtet
werden.

 

(2) Der Wahlvorschlag soll die Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Vertrau-
ensperson und ihres Stellvertreters enthalten.

(3) Der Wahlvorschlag einer Partei muss als Kennwort den satzungsmäßigen Namen der Partei und
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese tragen; satzungsmäßig nicht gedeckte Zu-
satzbezeichnungen sind unzulässig, ein dem Hauptnamen der Partei satzungsmäßig zugefügter Un-
tertitel ist wegzulassen. Wählergruppen tragen als Kennwort in Verbindung mit dem Wort "Wähler-
gruppe" den Namen des zuerst aufgeführten Bewerbers. Eine im Vereinsregister eingetragene Wäh-
lergruppe kann als Kennwort den eingetragenen Namen führen; sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, ist auch diese zu führen.

(4) Als Beruf des Bewerbers ist derjenige anzugeben, der zur Zeit als Hauptberuf ausgeübt wird oder
zuletzt ausgeübt wurde. Die zusätzliche Angabe von akademischen Graden und Wahlehrenämtern ist
zulässig.

(5) Wahlvorschläge von Parteien bedürfen der Bestätigung der für das Wahlgebiet zuständigen Partei-
organisation; die Bestätigung kann auch in Form einer selbständigen Bescheinigung eingereicht wer-
den.

(6) Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:

1. die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 10, dass sie nicht für dieselbe Wahl
in einem Wahlvorschlag einer anderen Partei oder Wählergruppe aufgestellt sind und dass sie
ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

 

2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindeverwaltung nach dem Muster der Anlage 11,
dass die vorgeschlagenen Bewerber wählbar sind,

 

2 a. bei Bewerbern, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union besitzen, die bei der Gemeindeverwaltung nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KWG erklärten
Versicherungen an Eides statt nach dem Muster der Anlage 11 a
a) über ihre Staatsangehörigkeit,

 

b) sofern sie nach § 26 BMG von der Meldepflicht befreit sind und deshalb im Melderegister
personenbezogene Daten über sie nicht gespeichert sind, seit wann sie in der Gemeinde
eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben,
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c) dass sie in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzen, ihre Wählbarkeit nicht verloren haben,

 

 

3. eine Bescheinigung der Gemeindeverwaltung nach dem Muster der Anlage 12, dass die Unter-
zeichner des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sind, sofern die Wahlberechtigung
nicht auf dem Wahlvorschlag, auf einem Formblatt nach dem Muster der Anlage 14 oder durch
Ausdrucke von Wahlberechtigtenabfragen bestätigt worden ist,

 

4. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur
Aufstellung der Bewerber mit den vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt (§ 17 Abs. 4
Satz 1 und 2, § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 KWG); die Niederschrift ist nach dem Muster der Anlage
13 zu fertigen sowie vom Leiter der Versammlung und vom Schriftführer zu unterschreiben; die
Niederschrift einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppe bedarf der Unterzeich-
nung von insgesamt fünf wahlberechtigten Versammlungsteilnehmern,

 

5. beim Wahlvorschlag einer Partei, die unter § 16 Abs. 4 KWG fällt, die Bescheinigung des Lan-
deswahlleiters über ihre Parteieigenschaft (§ 24 Abs. 1),

 

6. beim Wahlvorschlag einer unter § 17 KWG fallenden Wählergruppe der Nachweis der mitglied-
schaftlichen Organisation (§ 24 Abs. 2); dies gilt nicht für Wählergruppen, die unter § 16 Abs. 3
KWG fallen,

 

7. beim Wahlvorschlag einer unter § 21 Abs. 1 Satz 2 KWG fallenden Wählergruppe der Nachweis
der Eintragung im Vereinsregister (§ 24 Abs. 3); dies gilt nicht für Wählergruppen, die unter
§ 16 Abs. 3 KWG fallen,

 

8. beim Wahlvorschlag einer unter § 16 Abs. 3 Nr. 3 KWG fallenden Wählergruppe die Bestätigung
des Vorstands entsprechend § 24 Abs. 4,

 

9. eine schriftliche Erklärung nach dem Muster der Anlage 10 a eines jeden Bewerbers, der durch
die Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat begründen würde, ob er im Falle des Wahl-
erfolgs aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheiden oder auf das Mandat verzichten
wird (§ 19 Abs. 3, § 54 Abs. 1 Satz 2, § 55 Abs. 1 Satz 2 KWG ).

 

(7) Die Bescheinigungen der Wahlberechtigung (Absatz 6 Nr. 3) und der Wählbarkeit (Absatz 6 Nr. 2)
sind kostenfrei auszustellen. Die Gemeindeverwaltung darf für jeden Wahlberechtigten die Bescheini-
gung des Wahlrechts nur einmal erteilen; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag
die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.

§ 26
Unterschreiben von Wahlvorschlägen

(1) Die nach § 16 Abs. 2 oder § 55 Abs. 4 KWG zu erbringenden Unterschriften von Wahlberechtigten
sind auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 9 oder auf amtlichen Formblättern nach
dem Muster der Anlage 14 zu leisten. Die Formblätter nach dem Muster der Anlage 14 werden auf An-
forderung vom Wahlleiter und von der Gemeindeverwaltung kostenfrei abgegeben. Die Formblätter
müssen das Kennwort des Wahlvorschlags enthalten, bei Parteien und Wählergruppen, die eine Kurz-
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bezeichnung führen, auch diese. Bei der Anforderung haben die Parteien und Wählergruppen die Auf-
stellung der Bewerber nach § 17 oder § 18 KWG zu bestätigen.

(2) Wahlberechtigte, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen ihn persönlich und handschriftlich
unterschreiben; neben dem Datum und der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Geburtstag
und Anschrift des Unterzeichners anzugeben. Die Gemeindeverwaltung prüft die Wahlberechtigung
der Unterzeichner im Zeitpunkt der Unterschriftsleistung und bescheinigt sie; § 25 Abs. 7 gilt entspre-
chend.

§ 27
Einreichung der Wahlvorschläge, Vorprüfung

(1) Der Wahlleiter oder die Gemeindeverwaltung vermerkt auf jedem eingereichten Wahlvorschlag
Tag und Uhrzeit des Eingangs und bestätigt auf Verlangen den Eingang schriftlich.

(2) Der Wahlleiter prüft unverzüglich durch die Gemeindeverwaltung, ob die eingegangenen Wahlvor-
schläge vollständig sind und den Erfordernissen des Kommunalwahlgesetzes und dieser Verordnung
entsprechen. Stellt er Mängel fest, benachrichtigt er sofort die Vertrauensperson und fordert sie auf,
behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. Hat die Gemeindeverwaltung berechtigte Zweifel, ob ei-
ne Wählergruppe die Unterschriftenbefreiung nach § 16 Abs. 3 KWG in Anspruch nehmen kann, so for-
dert der Wahlleiter die Vertrauensperson sofort auf, die fehlenden Unterschriften nachzureichen oder
in der Sitzung des Wahlausschusses, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden wird,
nachzuweisen, dass die Wählergruppe unter § 16 Abs. 3 KWG fällt. Bei der Wahl zum Kreistag tritt an
die Stelle der Gemeindeverwaltung die Kreisverwaltung.

§ 28
(aufgehoben)

§ 29
Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge zur Sitzung des Wahlausschusses
ein, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden wird. Er legt dem Wahlausschuss al-
le eingegangenen Wahlvorschläge vor und berichtet über das Ergebnis der Vorprüfung. Der Wahlaus-
schuss entscheidet über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge in öffentlicher Sitzung. Vor
der Entscheidung ist der erschienenen Vertrauensperson des betroffenen Wahlvorschlags Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.

(2) Hat ein Wahlberechtigter mehrere Wahlvorschläge unterschrieben, so ist seine Unterschrift auf al-
len weiteren Wahlvorschlägen ungültig.

(3) Bewerber, welche die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, werden im Wahlvorschlag ge-
strichen. Ist ein Bewerber in Wahlvorschlägen verschiedener Parteien und Wählergruppen für dieselbe
Wahl aufgestellt, so ist er in allen Wahlvorschlägen zu streichen. Die Reihenfolge der danach aufge-
führten Bewerber ändert sich entsprechend. Wird in einem Wahlvorschlag für die Wahl zum Bezirks-
tag ein Bewerber gestrichen, für den ein Nachfolger benannt ist, so rückt der Nachfolger an die Stelle
des Bewerbers.

(4) Über die Sitzung des Wahlausschusses wird eine Niederschrift gefertigt, deren Muster der Landes-
wahlleiter bestimmt.

(5) Der Wahlleiter gibt die Entscheidung des Wahlausschusses im Anschluss an die Beschlussfassung
bekannt. Wird ein Wahlvorschlag zurückgewiesen oder gegen die Bedenken des Wahlleiters zugelas-
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sen, so ist hierüber unter Angabe der Gründe unverzüglich die Aufsichtsbehörde und die Vertrauens-
person des betroffenen Wahlvorschlags zu benachrichtigen. Der Wahlleiter teilt dem Landeswahlleiter
unverzüglich die Kennwörter der zugelassenen Wahlvorschläge und, sofern eine Partei oder Wähler-
gruppe eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese mit. Die Mitteilungen der Wahlleiter von kreisan-
gehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sind über die Kreisverwaltung zu leiten.

§ 30
Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge,

Bekanntmachung bei Mehrheitswahl

(1) Der Wahlleiter macht die zugelassenen Wahlvorschläge nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 und 2 KWG
in nummerierter Reihenfolge mit den in § 25 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben öffentlich bekannt;
statt des Geburtstags ist jeweils nur das Geburtsjahr und statt der vollständigen Anschrift nur der
Wohnort mit Postleitzahl des Bewerbers anzugeben. Er teilt in der öffentlichen Bekanntmachung auch
die Angaben nach § 24 Abs. 4 KWG mit; die Verpflichtung zur öffentlichen Bekanntmachung paritäts-
bezogener Angaben gemäß § 17 Abs. 4 Satz 4 KWG oder § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG gilt nicht für die Wahl
zum Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz (§ 56 Abs. 4 Satz 1 KWG). Weist ein Bewerber oder Nach-
folger bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für ihn im Meldere-
gister gemäß § 51 Abs. 1 BMG eine Auskunftssperre eingetragen ist, ist die Gemeinde mit der Postleit-
zahl seiner Erreichbarkeitsanschrift anzugeben; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.

(2) Die Reihenfolge der Wahlvorschläge der im Landtag vertretenen Parteien richtet sich nach der Hö-
he der von ihnen bei der letzten Landtagswahl insgesamt im Lande erreichten Stimmenzahl.

(3) Im Antrag auf Erteilung einer kreiseinheitlichen Listennummer nach § 24 Abs. 2 Satz 1 KWG müs-
sen die Kennwörter der Wahlvorschläge, für die dieselbe Listennummer beantragt wird, mit Angabe
des Wahlgebiets, für das der jeweilige Wahlvorschlag gilt, und der Namen der jeweiligen Vertrauens-
person und ihres Stellvertreters aufgeführt werden. Der Landrat teilt die Listennummern sofort nach
ihrer Festsetzung den Wahlleitern im Landkreis mit.

(4) Im Falle des § 24 Abs. 2 Satz 5 KWG teilt der Bezirkswahlleiter die Listennummern sofort nach ihrer
Festsetzung den Landräten und Oberbürgermeistern der betroffenen Landkreise und kreisfreien Städ-
te mit; der Landrat teilt diese sofort den Wahlleitern im Landkreis mit.

(5) Ist nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen worden, so macht der Wahlleiter nach dem Mus-
ter der Anlage 15 öffentlich bekannt, dass Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewer-
ber und ohne das Recht des Kumulierens stattfindet und wie viele wählbare Personen auf dem Stimm-
zettel aufgeführt werden können. Dabei weist er darauf hin, wie die Stimmabgabe erfolgt. Zugleich
macht der Wahlleiter die Namen der Bewerber des zugelassenen Wahlvorschlags in fortlaufend num-
merierter Reihenfolge, ohne Berücksichtigung der eventuellen Mehrfachbenennung eines Bewerbers,
mit den in § 25 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben bekannt; in der Bekanntmachung ist statt des Ge-
burtstags jeweils nur das Geburtsjahr und statt der vollständigen Anschrift nur der Wohnort mit Post-
leitzahl des Bewerbers anzugeben. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Er teilt in der öffentlichen Be-
kanntmachung nach dem Muster der Anlage 15 auch die Angaben nach § 25 Nr. 3 KWG mit.

§ 31
(aufgehoben)

Fünfter Unterabschnitt
Stimmzettel, Stimmzettelumschläge, Wahlbriefumschläge

§ 32
Stimmzettel bei Verhältniswahl
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(1) Die Stimmzettel sind bei Verhältniswahlen nach dem Muster der Anlage 16, die Stimmzettel für die
Wahl zum Bezirkstag nach dem Muster der Anlage 17 herzustellen. Die Gemeindeverwaltung hat die
Stimmzettel bis zur Wahl ordnungsgemäß und geschützt vor dem Zugriff von Unbefugten zu verwah-
ren; Stimmzettel dürfen nur nach Maßgabe des § 19 Abs. 5 und § 46 Abs. 1 an die Wahlberechtigten
ausgegeben werden.

(2) Die Stimmzettel müssen mindestens 21 x 29,7 cm (DIN A4) groß und in jedem Stimmbezirk von
gleicher Farbe und Beschaffenheit sein. Schriftart, Schriftgröße und Kontrast sollen so gewählt wer-
den, dass die Lesbarkeit erleichtert wird. Sind Kommunalwahlen miteinander oder mit anderen Wah-
len oder Abstimmungen verbunden, müssen die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen von unter-
schiedlicher Farbe sein; die Farben werden bei allgemeinen Kommunalwahlen vom Landeswahllei-
ter bestimmt. Das Papier muss so beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Faltung durch den
Wähler bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie er gewählt hat.

(3) Kennzeichnungen auf dem Stimmzettel zur Durchführung der Zählung der Stimmen unter Einsatz
elektronischer Datenverarbeitung (§ 36 Abs. 2 KWG) sind zulässig. Eine Reidentifikation des Wählers
darf nicht möglich sein.

(4) Der amtliche Stimmzettel kann im Internet nach Maßgabe des § 91 Abs. 1 Satz 3 bis 6 eingestellt
werden; er muss deutlich als Muster gekennzeichnet sein.

§ 33
Stimmzettel bei Mehrheitswahl

(1) Der amtliche Stimmzettel bei der Mehrheitswahl ist mindestens 21 x 29,7 cm (DIN A 4) groß und
aus weißem oder weißlichem Papier. Schriftart, Schriftgröße und Kontrast sollen so gewählt werden,
dass die Lesbarkeit erleichtert wird. Das Papier muss so beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung
und Faltung durch den Wähler bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie er
gewählt hat. Der Stimmzettel ist nach dem Muster der Anlage 18, bei Zulassung eines Wahlvorschlags
nach dem Muster der Anlage 19 herzustellen.

(2) Die Farben der Stimmzettel von verbundenen Mehrheitswahlen werden bei den allgemeinen Kom-
munalwahlen vom Landeswahlleiter bestimmt.

(3) Die Gemeindeverwaltung hat die amtlichen Stimmzettel bei der Mehrheitswahl ohne Wahlvor-
schlag spätestens am dritten Tage vor der Wahl an die Wahlberechtigten zu verteilen.

(4) § 32 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 34
Stimmzettelumschläge

(1) Stimmzettelumschläge werden nur für die Briefwahl verwendet.

(2) Die Stimmzettelumschläge sollen von blauer Farbe und mit dem Siegel der Behörde des Wahllei-
ters oder mit dem Siegel des Landeswahlleiters versehen sein; die Farbe kann bei allgemeinen Kom-
munalwahlen abweichend vom Landeswahlleiter bestimmt werden. Sie müssen undurchsichtig und in
jeder Gemeinde von einheitlicher Farbe und Größe sein.

§ 35
Wahlbriefumschläge
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Die Wahlbriefumschläge sollen orangefarben und entsprechend dem Muster der Anlage 20 bedruckt
sein; die Farbe kann bei allgemeinen Kommunalwahlen abweichend vom Landeswahlleiter bestimmt
werden.

§ 36
Beschaffung

(1) Die Stimmzettel, die Stimmzettelumschläge und die Wahlbriefumschläge werden von der Gemein-
deverwaltung beschafft. Die Stimmzettel sollen vorgefaltet geliefert werden.

(2) Für die allgemeinen Kommunalwahlen können die Umschläge beim Landeswahlleiter bestellt wer-
den.

Sechster Unterabschnitt
Einrichtung der Wahlräume

§ 37
Wahl- und Auszählungsräume

(1) Die Gemeindeverwaltung bestimmt für jeden Stimmbezirk einen Wahlraum, der sich, soweit mög-
lich, in einem gemeindeeigenen Gebäude befindet. Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhält-
nissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlberechtigten, insbesondere Menschen
mit Behinderungen und anderen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die Teilnahme an der Wahl
möglichst erleichtert wird. Die Gemeindeverwaltung teilt frühzeitig und in geeigneter Weise mit, wel-
che Wahlräume barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des Landesinklusionsgesetzes vom 17. Dezember
2020 (GVBl. S. 719, BS 87-1) in der jeweils geltenden Fassung sind.

(2) Bei Bildung von Auszählungsvorständen gemäß § 26a KWG gilt Absatz 1 entsprechend mit den
Maßgaben, dass der Auszählungsraum oder die Auszählungsräume sich im Wahlgebiet befinden und
barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des Landesinklusionsgesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl.
S. 719, BS 87-1) in der jeweils geltenden Fassung sein müssen.

§ 38
Wahlkabinen

(1) In jedem Wahlraum richtet die Gemeindeverwaltung eine oder mehrere mit Tischen ausgestattete
Wahlkabinen ein, in denen der Wahlberechtigte seinen Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und
falten kann. Als Wahlkabine kann auch ein nur durch den Wahlraum zugänglicher Nebenraum dienen,
wenn dessen Eingang vom Wahltisch aus überblickt werden kann.

(2) In der Wahlkabine sollen nicht radierfähige Schreibstifte bereitliegen.

§ 39
Wahlurne

(1) Die Stimmzettel werden in Wahlurnen gesammelt.

(2) Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen sein; ihre innere Höhe soll in der Regel 90 cm, der
Abstand jeder Wand von der gegenüberliegenden Wand 35 cm betragen. Die Wahlurne muss im De-
ckel einen Spalt haben, der nicht weiter als 2 cm sein darf; sie muss verschließbar sein.

(3) Für die Stimmabgabe in Sonderstimmbezirken können kleinere Wahlurnen verwendet werden.
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(4) Bei verbundenen Wahlen können für die einzelnen Wahlen jeweils besondere Wahlurnen verwen-
det werden.

§ 40
Wahltisch

Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nimmt, muss von allen Seiten zugänglich sein. An oder auf
diesen Tisch wird die Wahlurne gestellt.

Siebter Unterabschnitt
Wahlbekanntmachungen

§ 41
Bekanntmachung des Wahltags

Die Landesregierung macht den Wahltag (§ 71 KWG) öffentlich bekannt.

§ 42
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeindeverwaltung

(1) Die Gemeindeverwaltung macht spätestens am sechsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt,
dass

1. die Wahlhandlung von 8 bis 18 Uhr dauert,

 

2. der Wahlraum in der Wahlbenachrichtigung angegeben ist,

 

3. der Wähler die Wahlbenachrichtigung mitbringen und den Personalausweis, bei Besitz der
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union einen gültigen Pass
oder Passersatz, bereithalten soll,

 

4. amtliche Stimmzettel im Wahlraum bereitgehalten werden und wie die Stimmabgabe erfolgt,

 

5. Briefwahlunterlagen bis zum zweiten Tage vor der Wahl, 18 Uhr, in den Fällen des § 17 Abs. 2
und bei plötzlicher Erkrankung bis zum Wahltage, 15 Uhr, beantragt werden können (§ 18
Abs. 3),

 

6. in welcher Weise mit Wahlschein im Wege der Briefwahl gewählt werden kann,

 

7. auf dem Wahlbrief neben der Anschrift der Gemeindeverwaltung auch der Wahlraum angege-
ben ist, in dem der Wahlbrief am Wahltag bis 18 Uhr dem Wahlvorstand überbracht werden
kann,

 

8. nach § 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 KWG jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben kann sowie eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle
des Wahlberechtigten unzulässig ist,

 

9. ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in
der Lage ist, seine Stimmen abzugeben, sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer Person bedienen
kann, die Hilfeleistung sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers beschränkt und die Hilfs-
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person zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet ist, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl eines anderen erhält,

 

10. nach § 107a Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft wird, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht und unbefugt auch wählt, wer im Rahmen zulässiger
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt, sowie dass nach § 107a Abs. 3
StGB jeweils auch der Versuch strafbar ist.

 

Sie kann öffentlich bekannt machen, wo und in welchem Zeitraum die Ermittlung des Wahlergebnis-
ses gegebenenfalls nach dem Wahltag fortgesetzt wird.

(2) Finden in einem Landkreis gleichzeitig Wahlen zum Ortsbeirat, zum Gemeinderat, zum Verbands-
gemeinderat und zum Kreistag statt, so macht die Kreisverwaltung die in Absatz 1 bezeichneten An-
gaben nach dem Muster der Anlage 21 öffentlich bekannt. Sind in einer Verbandsgemeinde mit der
Wahl zum Verbandsgemeinderat lediglich Wahlen zum Ortsbeirat und zum Gemeinderat verbunden,
so erfolgt die öffentliche Bekanntmachung entsprechend dem Muster der Anlage 21 durch die Ver-
bandsgemeindeverwaltung.

(3) Ein Abdruck der Bekanntmachung ist vor Beginn der Wahlhandlung am oder im Eingang des Ge-
bäudes, in dem sich der Wahlraum befindet, anzubringen. Dem Abdruck ist ein Stimmzettel für die je-
weilige Wahl beizufügen.

Dritter Abschnitt
Wahlhandlung

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 43
Ausstattung des Wahlvorstands

Die Gemeindeverwaltung übergibt dem Wahlvorsteher eines jeden Stimmbezirks vor Beginn der Wahl:

1. das abgeschlossene Wählerverzeichnis,

 

2. bei verbundenen Wahlen den Auszug aus dem abgeschlossenen Wählerverzeichnis mit den Na-
men der Personen, die nicht zu jeder Wahl wahlberechtigt sind (§ 16 Abs. 2),

 

3. das Verzeichnis der nachträglich ausgestellten Wahlscheine (§ 21 Abs. 2),

 

4. amtliche Stimmzettel in genügender Anzahl,

 

5. Vordrucke der Wahlniederschrift sowie Vordrucke der Zählliste und Abschlussliste bei persona-
lisierter Verhältniswahl (§ 53 Abs. 5 Satz 1 und 3, Abs. 9) und bei Mehrheitswahl (§ 55 Abs. 2
Satz 3),

 

6. Vordruck der Schnellmeldung (§ 58 Abs. 5),

 

- Seite 31 von 76 -



7. Abdruck des Kommunalwahlgesetzes und dieser Verordnung oder entsprechende Auszüge der
Bestimmungen, die den Wahlvorstand und seine Tätigkeit betreffen,

 

8. Abdruck der Wahlbekanntmachung (§ 42),

 

9. Verschlussmaterial für die Wahlurne sowie nicht radierfähige Schreibstifte,.

 

10. Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken der Wahlunterlagen (§ 59 Abs. 1 Satz 5 und
§ 60 Abs. 1).

 

Bei verbundenen Wahlen sind die in Satz 1 Nr. 4 bis 6 bezeichneten Wahlunterlagen für jede Wahl zu
übergeben. Anstelle des in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Auszugs kann auch eine weitere Ausfertigung
des Wählerverzeichnisses übergeben werden. Bei Zählung der Stimmen und Ermittlung des Wahler-
gebnisses unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung nach § 55 b kann auf die Übermittlung der
Wahlunterlagen nach Satz 1 Nr. 5 und 6 in Papierform verzichtet werden.

§ 44
Eröffnung der Wahlhandlung

(1) Der Wahlvorsteher weist zu Beginn der Wahlhandlung die anwesenden Mitglieder des Wahlvor-
stands auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegen-
heit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über
die dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, hin; später hinzukommende Mitglieder des
Wahlvorstands sind gesondert auf diese Verpflichtung hinzuweisen. Die Mitglieder des Wahlvorstands
dürfen während ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung hinweisendes Zeichen sichtbar
tragen.

(2) Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigt der Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis nach dem Ver-
zeichnis der nachträglich ausgestellten Wahlscheine (§ 21 Abs. 2), indem er bei den in diesem Ver-
zeichnis aufgeführten Wahlberechtigten in der Spalte für den Stimmabgabevermerk "Wahlschein"
oder "W" einträgt. Er berichtigt dementsprechend die Abschlussbescheinigung des Wählerverzeichnis-
ses. Erhält er später eine Mitteilung nach § 18 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2, so berichtigt er das Wähler-
verzeichnis und die Abschlussbescheinigung erneut.

(3) Der Wahlvorstand überzeugt sich vor Beginn der Stimmabgabe davon, dass die Wahlurne leer ist.
Der Wahlvorsteher verschließt die Wahlurne. Sie darf bis zum Schluss der Wahlhandlung nicht mehr
geöffnet werden.

§ 45
Ordnung im Wahlraum

(1) Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt
zum Wahlraum.

(2) Über das Wahlgeschäft darf nur der Wahlvorstand beraten und beschließen.

(3) Der Wahlvorsteher sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum. Bei Andrang ordnet er den Zutritt
zum Wahlraum.

§ 46
Stimmabgabe
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(1) Nach Betreten des Wahlraums erhält der Wähler, nachdem ein Mitglied des Wahlvorstands die
Wahlberechtigung für jede Wahl anhand der Wahlbenachrichtigung und des Auszugs aus dem Wähler-
verzeichnis (§ 16 Abs. 2) oder der weiteren Ausfertigung des Wählerverzeichnisses (§ 43 Satz 3) fest-
gestellt hat, einen amtlichen Stimmzettel, bei verbundenen Wahlen für jede Wahl, zu der er wahlbe-
rechtigt ist. Bei der Mehrheitswahl ohne Wahlvorschlag erhält der Wähler einen amtlichen Stimmzet-
tel nur dann, wenn er dies wünscht.

(2) Der Wähler begibt sich in die Wahlkabine, kennzeichnet dort den Stimmzettel, bei Verhältnis-
wahl gemäß § 32 KWG, bei Mehrheitswahl gemäß § 33 KWG und faltet ihn so zusammen, dass bei der
Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie er gewählt hat. Bei verbundenen Wahlen
muss jeder Stimmzettel einzeln gefaltet werden. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt
werden.

(3) Danach tritt der Wähler an den Tisch des Wahlvorstands. Auf Verlangen hat er seine Wahlbenach-
richtigung abzugeben und, insbesondere wenn er seine Wahlbenachrichtigung nicht vorlegt, sich über
seine Person auszuweisen.

(4) Sobald der Schriftführer den Namen des Wählers im Wählerverzeichnis gefunden hat, die Wahlbe-
rechtigung festgestellt ist und kein Anlass zur Zurückweisung des Wählers nach den Absätzen 6 und 7
besteht, gibt der Wahlvorsteher oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des Wahlvorstands die Wahl-
urne frei. Der Wähler legt den gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne. Der Schriftführer vermerkt die
Stimmabgabe in der dafür vorgesehenen Spalte des Wählerverzeichnisses. Die Mitglieder des Wahl-
vorstands sind dabei, wenn nicht die Feststellung der Wahlberechtigten es erfordert, nicht befugt, An-
gaben zur Person des Wählers zu verlautbaren, dass sie von den sonstigen im Wahlraum Anwesenden
zur Kenntnis genommen werden können.

(5) Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet dar-
auf, dass sich immer nur ein Wähler und dieser nur so lange wie notwendig in der Wahlkabine aufhält.

(6) Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der

1. sich auf Verlangen des Wahlvorstands nicht ausweisen kann oder die zur Feststellung der Iden-
tität erforderlichen Mitwirkungshandlungen verweigert,

 

2. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist,

 

3. bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, es sei denn, er weist nach, dass
er nicht gewählt hat,

 

4. seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet hat,

 

5. den Stimmzettel nicht ordnungsgemäß gefaltet hat, so dass erkennbar ist, wie der Wähler ge-
wählt hat,

 

6. den Stimmzettel mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährden-
den Kennzeichen versehen hat,

 

7. für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat oder
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8. außer dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahlurne legen will.

 

Ein Wähler, bei dem die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 vorliegen und der im Vertrauen auf die
ihm übersandte Benachrichtigung, dass er im Wählerverzeichnis eingetragen ist, keinen Einspruch
eingelegt hat, ist gegebenenfalls bei der Zurückweisung darauf hinzuweisen, dass er bei der Gemein-
deverwaltung bis 15 Uhr einen Wahlschein beantragen kann.

(7) Glaubt der Wahlvorsteher, die Wahlberechtigung einer im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
son beanstanden zu müssen, oder werden sonst aus der Mitte des Wahlvorstands Bedenken gegen
die Zulassung eines Wählers zur Stimmabgabe erhoben, so beschließt der Wahlvorstand über die Zu-
lassung oder Zurückweisung. Der Beschluss ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(8) Hat der Wähler seinen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar gemacht oder
wird er nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 4 bis 8 zurückgewiesen, so ist ihm auf Verlangen ein neuer Stimmzet-
tel auszuhändigen, nachdem er den alten Stimmzettel im Beisein eines Mitglieds des Wahlvorstands
zerrissen hat.

§ 47
Stimmabgabe

von Wählern mit Behinderungen

(1) Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der
Lage ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten und diesen selbst in die Wahlurne zu legen oder
dem Wahlvorsteher zu übergeben, bestimmt eine andere Person (Hilfsperson), deren Hilfe er sich bei
der Stimmabgabe bedienen will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Hilfsperson kann auch ein
vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein.

(2) Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsper-
son darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlkabine aufsuchen, soweit dies zur Hilfeleistung erfor-
derlich ist.

(3) Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von
der Wahl eines anderen erlangt hat.

(4) Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer
Stimmzettelschablone bedienen.

§ 48
Schluss der Wahlhandlung

(1) Nach 18 Uhr dürfen nur noch die Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich
im Wahlraum befinden. Der Zutritt zum Wahlraum ist so lange zu sperren, bis die anwesenden Wahl-
berechtigten ihre Stimme abgegeben haben. Sodann erklärt der Wahlvorsteher die Wahlhandlung für
geschlossen.

(2) In Wahlräumen für die Briefwahl darf die Wahlhandlung erst geschlossen werden, wenn die bis
18 Uhr bei der Gemeindeverwaltung eingegangenen Wahlbriefe (§ 49 Abs. 5) überbracht und nach
§ 57 Abs. 1 bis 4 behandelt worden sind. Der Bürgermeister verständigt den Wahlvorsteher, falls keine
Wahlbriefe mehr überbracht werden. Andere Wahlbriefe dürfen vom Wahlvorstand nach 18 Uhr nicht
mehr angenommen werden.

Zweiter Unterabschnitt
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Besondere Bestimmungen

§ 49
Durchführung der Briefwahl

(1) Wer durch Briefwahl wählt,

kennzeichnet persönlich seinen Stimmzettel,

steckt ihn, nach innen gefaltet, in den amtlichen Stimmzettelumschlag,

unterschreibt die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt unter Angabe des Ta-
ges,

steckt den amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen
Wahlbriefumschlag,

verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet den Wahlbrief vorbehaltlich der Regelung des Ab-
satzes 4 an die darauf angegebene Gemeindeverwaltung.

Bei verbundenen Wahlen steckt der Wähler die Stimmzettel, jeden für sich nach innen gefaltet, ein-
zeln in den gemeinsamen Stimmzettelumschlag und verschließt ihn.

(2) Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu stecken.
In den in § 20 genannten Einrichtungen und Anstalten ist Vorsorge zu treffen, dass den Erfordernissen
des Satzes 1 genügt wird. Wird der Stimmzettel nicht vom Wähler, sondern durch eine Hilfsperson ge-
kennzeichnet (§ 31 Abs. 2 Satz 2 KWG), so muss diese auf dem Wahlschein an Eides statt versichern,
dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat; die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erlangt hat.

(3) Der Wahlbrief ist der Gemeindeverwaltung rechtzeitig zu übersenden; er kann auch am Wahltag
bis 18 Uhr bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Gemeindeverwaltung oder bei dem für die Brief-
wahl bestimmten Wahlvorstand abgegeben werden. Die Gemeindeverwaltung hat den Wahlberech-
tigten die Möglichkeit zu geben, wenn sie persönlich die Briefwahlunterlagen abholen, auf Wunsch an
Ort und Stelle die Briefwahl auszuüben. In diesem Falle ist sicherzustellen, dass der Stimmzettel unbe-
obachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden kann. Die Gemeindeverwal-
tung nimmt die Wahlbriefe entgegen; diese sind bis zum Wahltag sicher und vor unbefugtem Zugriff
geschützt zu verwahren.

(4) Wahlbriefe können von den Absendern bei einem vor der Wahl amtlich bekannt gemachten Post-
unternehmen im Inland als Briefsendungen ohne besondere Versendungsform unentgeltlich eingelie-
fert werden, wenn sie sich in amtlichen Wahlbriefumschlägen befinden. Bei Inanspruchnahme einer
besonderen Versendungsform hat der Absender den das jeweils für die Briefbeförderung gültige Leis-
tungsentgelt übersteigenden Betrag zu tragen. Die Gemeindeverwaltung vereinbart Einzelheiten der
Wahlbriefbeförderung rechtzeitig vor der Wahl mit dem beauftragten Unternehmen.

(5) Die Gemeindeverwaltung leitet dem zuständigen Wahlvorstand am Vormittag des Wahltags die
Wahlbriefe und die Wahlscheinverzeichnisse (§ 19 Abs. 4) der zugeteilten Stimmbezirke (§ 6 Abs. 2
Satz 2) sowie am Wahltag um 18 Uhr die bis zu diesem Zeitpunkt noch eingegangenen Wahlbriefe zu.

(6) Die Gemeindeverwaltung vermerkt auf den Wahlbriefen, die verspätet eingehen, Tag und Uhr-
zeit des Eingangs. Diese Wahlbriefe werden ungeöffnet gesammelt, zunächst unter Verschluss gehal-
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ten und dann verpackt. Das Paket wird entsprechend den Bestimmungen des § 59 Abs. 1 Satz 5 ver-
schlossen und so lange verwahrt, bis die Vernichtung zugelassen ist.

§ 50
Stimmabgabe in Sonderstimmbezirken

(1) Die Leitung der Einrichtung bestimmt im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung einen ge-
eigneten Wahlraum; § 37 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Für Teile eines Sonderstimmbezirks können
verschiedene Wahlräume bestimmt werden. Die Gemeindeverwaltung richtet den Wahlraum her und
sorgt dafür, dass Wahlurnen und die zur Wahrung des Wahlgeheimnisses erforderlichen Einrichtungen
in genügender Zahl vorhanden sind.

(2) Die Gemeindeverwaltung bestimmt im Einvernehmen mit der Leitung der Einrichtung die Dauer
der Wahlhandlung für den Sonderstimmbezirk innerhalb der allgemeinen Wahldauer nach dem tat-
sächlichen Bedürfnis.

(3) Die Leitung der Einrichtung sorgt dafür, dass Wahlberechtigte, die mit ansteckenden Krankheiten
behaftet sind, ohne Gefährdung Dritter wählen können.

(4) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

Vierter Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses

Erster Unterabschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand

§ 51
Beginn der Ermittlung des Wahlergebnisses

(1) Im unmittelbaren Anschluss an die Wahlhandlung, aber nicht vor 18 Uhr, beginnt der Wahlvor-
stand mit der Ermittlung des Wahlergebnisses.

(2) Vor Beginn der Zählung müssen alle nicht benutzten Stimmzettel vom Wahltisch entfernt werden.

(3) Bei verbundenen Wahlen (§ 12 Satz 5, § 57 Abs. 3 KWG) ist die Ermittlung des Wahlergebnisses
in der Reihenfolge Kreistagswahl - Verbandsgemeinderatswahl - Gemeinderatswahl - Ortsbeiratswahl
vorzunehmen. Findet gleichzeitig die Wahl zum Bezirkstag statt, so ist das Wahlergebnis (§ 54) vor
der Zählung der Stimmen der Wahl zum Kreistag zu ermitteln. Satz 2 gilt entsprechend, wenn in kreis-
freien Städten die Bezirkstagswahl gleichzeitig mit der Stadtratswahl stattfindet. Werden besondere
Arbeitsgruppen gebildet (Absatz 5, § 55 b Abs. 1 Satz 1), so können die Wahlergebnisse gleichzeitig
ermittelt werden.

(4) Der Wahlvorstand kann, wenn die Ermittlung des Wahlergebnisses der Bezirkstagswahl abge-
schlossen ist und die Ergebnisse der Zählung der Stimmzettel nach § 53 Abs. 4 für die Kreistagswahl,
die Stadtratswahl in kreisfreien oder großen kreisangehörigen Städten und für die Ortsbeiratswahlen
vorliegen, unter Beachtung eines gegebenenfalls vom Wahlleiter vorgegebenen zeitlichen Rahmens
beschließen, dass die Wahlergebnisse nach dem Wahltag ermittelt werden. Für die Schnellmeldung
der vom Wahlvorstand ermittelten Wahlergebnisse findet § 58 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei
personalisierten Verhältniswahlen der Wahlvorsteher der Gemeindeverwaltung unverzüglich folgende
Wahlergebnisse meldet:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

- Seite 36 von 76 -



2. die Zahl der Wähler und

 

3. für jeden Wahlvorschlag die Zahl der Stimmzettel, die die unveränderte Annahme des Wahlvor-
schlags enthalten.

 

Danach sind die Stimmzettel für jede Wahl zu verpacken, die Pakete zu versiegeln, entsprechend
zu beschriften und in der Wahlurne unter sicherem Verschluss zu verwahren, bis die Ermittlung der
Wahlergebnisse fortgesetzt wird. Erfolgt die Zählung der Stimmen und die Ermittlung des Wahlergeb-
nisses unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung, ist zusätzlich sicherzustellen, dass die einge-
setzten Computer mit dem installierten Programm zur Stimmenauszählung ordnungsgemäß verwahrt
und vor dem Zugang durch Unbefugte geschützt werden. Die Zeit der Wiederaufnahme der Ermitt-
lung der Wahlergebnisse ist zu beschließen und bekannt zu geben. § 4 Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entspre-
chend.

(5) Der Wahlvorstand kann für einzelne Vorgänge aus seiner Mitte Arbeitsgruppen bilden, wenn Si-
cherheit und Zuverlässigkeit bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gewährleistet
sind. § 5 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 52
Zählung der Wähler

Die Stimmzettel werden der Wahlurne entnommen, entfaltet, bei verbundenen Wahlen für jede Wahl
getrennt, und gezählt. Bei Briefwahl nach § 56 Abs. 4 ist zur Zahl der Stimmzettel, bei verbunde-
nen Wahlen für jede Wahl, die nach § 57 Abs. 5 Satz 1 ermittelte Zahl der Stimmzettelumschläge
zu zählen; Briefwahlvorstände ermitteln die Zahl der Wähler nach § 57 Abs. 5. Zugleich werden die
Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und bei Briefwahl im Wahlscheinverzeichnis (§ 56 Abs. 1
Satz 3 und § 57 Abs. 1 Satz 3) gezählt. Ergibt sich auch nach wiederholter Zählung keine Übereinstim-
mung, ist dies in der Wahlniederschrift anzugeben und soweit möglich zu erläutern. Die festgestellte
Zahl der Stimmzettel, bei Briefwahl der Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, gilt als Zahl der Wäh-
ler.

§ 53
Zählung der Stimmen bei personalisierter Verhältniswahl

(1) Die Stimmzettel werden auf ihre Gültigkeit geprüft, getrennt und nach folgenden Stapeln sortiert:

1. Stimmzettel, in deren Kopfleiste ein Wahlvorschlag gekennzeichnet ist, nach Wahlvorschlägen
getrennt und sortiert nach
a) Stimmzetteln, die die unveränderte Annahme des Wahlvorschlags enthalten,

 

b) Stimmzetteln, die nur im gekennzeichneten Wahlvorschlag Einzelstimmabgaben oder
Streichungen von Bewerbernamen enthalten,

 

c) Stimmzetteln, die Einzelstimmabgaben in einem nicht gekennzeichneten oder in mehre-
ren Wahlvorschlägen enthalten;

 

 

2. Stimmzettel mit Einzelstimmabgaben, in deren Kopfleiste kein oder mehr als ein Wahlvorschlag
gekennzeichnet ist, sortiert nach
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a) Stimmzetteln, die nur in einem Wahlvorschlag Einzelstimmabgaben enthalten,

 

b) Stimmzetteln, die Einzelstimmabgaben in mehreren Wahlvorschlägen enthalten;

 

 

3. Stimmzettel, die keine Kennzeichnung oder offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthalten;

 

4. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben.

 

Die Stimmzettel gemäß Satz 1 Nr. 3 und 4 werden ausgesondert und von einem vom Wahlvorstand
hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung genommen, die übrigen sind unter Aufsicht zu halten.

(2) Die Stimmzettel gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 werden unter Kontrolle gezählt. Die ermittel-
ten Zahlen und die sich daraus ergebende Gesamtzahl der gültigen Stimmzettel werden in die Wahl-
niederschrift eingetragen. Danach wird die Anzahl der Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben
(Absatz 1 Satz 1 Nr. 4), ermittelt und in die Wahlniederschrift eingetragen.

(3) Hierauf prüft der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter die ungekennzeichneten Stimmzettel und
solche, die offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthalten (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3). Er sagt an, dass
diese Stimmabgaben ungültig sind. Die Zahl der ungültigen Stimmzettel ist in der Wahlniederschrift
zu verzeichnen.

(4) Danach prüft der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter die Stimmzettel mit unveränderter Annah-
me des Wahlvorschlags (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a) und zählt für jeden Wahlvorschlag getrennt
die Stimmabgaben. Stimmzettel, die dabei Anlass zu Bedenken geben oder ungültige Stimmabgaben
enthalten, werden gezählt, zum Stimmzettelstapel gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 ausgesondert und
von dem hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung genommen. Die ermittelten Zahlen werden in
die Wahlniederschrift und darüber hinaus die nach Satz 1 ermittelten Zahlen in die Zählliste (Absatz 5
Satz 1) auf die einzelnen Bewerber in einer Summe übertragen.

(5) Zur Feststellung der Stimmen wird eine Zählliste nach dem vom Landeswahlleiter zu bestimmen-
den Muster geführt. Der Wahlvorsteher bestimmt den Listenführer. Bildet der Wahlvorstand nach § 51
Abs. 5 Arbeitsgruppen, so können mehrere Zähllisten geführt werden, deren Ergebnisse in die Ab-
schlussliste zu übertragen sind; vor der Übertragung der Ergebnisse sind sie vom Listenführer zu un-
terzeichnen. Unter Aufsicht des Wahlvorstehers oder seines Stellvertreters erfolgt die Zählung der auf
die einzelnen Bewerber aus den Stimmabgaben gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und Absatz 1
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a entfallenen Stimmen. Die Stimmzettel sind unter Aufsicht zu halten. Danach
erfolgt die Zählung der auf die einzelnen Bewerber aus den Stimmabgaben gemäß Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 Buchst. c und Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b entfallenen Stimmen. Die Stimmzettel sind unter
Aufsicht zu halten. Bei der Zählung werden Nummer und Name jedes Bewerbers, auf den Stimmen
entfallen, unter Angabe der jeweils für ihn abgegebenen Stimmenzahl verlesen. Der Listenführer ver-
zeichnet in der Zählliste die Stimmen, wobei er Nummer und Name des Bewerbers und die Stimmen-
zahl laut wiederholt. Dies gilt auch bei der Zuteilung der nicht ausgeschöpften Stimmen gemäß § 37
Abs. 6 KWG, wobei vorher auf jedem Stimmzettel gemäß Absatz 8 vermerkt wird, wie viele Stimmen
zugeteilt werden. Vor der Zählung der Stimmen in Stimmzetteln, die nur in einem Wahlvorschlag Ein-
zelstimmabgaben enthalten, wobei die dem Wähler zur Verfügung stehende Stimmenzahl überschrit-
ten ist, werten zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Mitglieder des Wahlvorstands aus, welche Stim-
men nach § 37 Abs. 5 Satz 2 KWG unberücksichtigt zu lassen sind. Danach erfolgt die Zählung der
Stimmen nach den Sätzen 8 und 9. Stimmzettel, die bei der Zählung Anlass zu Bedenken gegeben
haben oder ungültige Stimmabgaben enthalten, sind zum Stimmzettelstapel gemäß Absatz 1 Satz 1

- Seite 38 von 76 -



Nr. 4 auszusondern und von dem hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung zu nehmen; die Anzahl
dieser Stimmzettel ist in der Wahlniederschrift zu verzeichnen.

(6) Sodann entscheidet der Wahlvorstand nach Maßgabe des § 37 KWG über die Gültigkeit der Stim-
men, die auf den Stimmzetteln abgegeben worden sind, die Anlass zu Bedenken geben. Der Wahl-
vorsteher gibt die Entscheidung jeweils bekannt und vermerkt auf dem Stimmzettel mit Unterschrift
unter gleichzeitiger Angabe des Abstimmungsverhältnisses die Gründe, aus denen die Stimmabgabe
gültig oder ungültig ist. Ist die Stimmabgabe gültig, so sind die in dem Stimmzettel enthaltenen Stim-
men gemäß Absatz 5 in der Zählliste zu verzeichnen; die Anzahl der gültigen Stimmzettel ist in der
Wahlniederschrift zu verzeichnen. Der Wahlvorsteher versieht die Stimmzettel mit ungültiger Stimm-
abgabe mit fortlaufenden Nummern und übergibt sie dem dafür bestimmten Beisitzer; die Zahl dieser
ungültigen Stimmzettel ist in der Wahlniederschrift zu verzeichnen.

(7) Anschließend stellt der Listenführer in der Zählliste oder der Abschlussliste für jeden Bewerber
unter der Kontrolle des Wahlvorstehers die erreichte Stimmenzahl fest. Die Zählliste ist vom Listen-
führer und dem Wahlvorsteher zu unterzeichnen. Der Wahlvorsteher übermittelt die Ergebnisse dem
Schriftführer, der diese in die Wahlniederschrift einträgt. Danach ermittelt der Schriftführer aus den
Eintragungen in der Wahlniederschrift die Zahlen der ungültigen Stimmzettel und der Stimmzettel
mit gültigen Stimmen; er stellt ferner fest, wie viele der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen
auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen, indem er die Stimmen der Bewerber des jeweiligen Wahl-
vorschlags zusammenzählt. Danach werden die Stimmen der einzelnen Wahlvorschläge zusammen-
gezählt und als Gesamtzahl in der Wahlniederschrift ausgewiesen. Ein vom Wahlvorsteher hierzu be-
stimmter Beisitzer überprüft die Zusammenzählungen in der Wahlniederschrift. Der Wahlvorsteher
gibt das Ergebnis mündlich bekannt.

(8) Auszählvermerke dürfen auf den Stimmzetteln nur außerhalb der für die Stimmabgabe vorgesehe-
nen Umrandungen und nur mit einem nicht radierfähigen Schreibstift vorgenommen werden, der sich
farblich eindeutig von den für die Stimmabgabe verwendeten Schreibstiften unterscheidet. Sonstige
Änderungen an den Stimmzetteln sind unzulässig.

(9) In der Zählliste gemäß Absatz 5 Satz 1 werden, wenn der Wahlleiter dies angeordnet hat, geson-
dert die nach § 37 Abs. 6 Satz 2 und 3 KWG zuzuteilenden Stimmen ausgewiesen (besondere Zähllis-
te); der Landeswahlleiter bestimmt das Muster der besonderen Zählliste.

§ 54
Zählung der Stimmen bei der Bezirkstagswahl

(1) Die Stimmzettel werden nach den gekennzeichneten Wahlvorschlägen sortiert. Die ungekenn-
zeichneten Stimmzettel und die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, werden von einem Bei-
sitzer in Verwahrung genommen.

(2) Nachdem der Wahlvorsteher und sein Stellvertreter die Stapel gleichlautender Stimmzettel geprüft
haben, zählen je zwei Beisitzer unter gegenseitiger Kontrolle die ihnen vom Wahlvorsteher zugewiese-
nen gleichlautenden Stimmzettel sowie die ungekennzeichneten Stimmzettel. Das Ergebnis ist in die
Wahlniederschrift einzutragen.

(3) Danach entscheidet der Wahlvorstand über die ausgesonderten Stimmzettel, die Anlass zu Beden-
ken geben, nach Maßgabe des § 37 Abs. 1 und 2 KWG. Der Wahlvorsteher vermerkt die Entscheidung
auf dem jeweiligen Stimmzettel. Das Ergebnis ist in die Wahlniederschrift einzutragen. Die Stimmzet-
tel sind mit laufenden Nummern zu versehen und der Wahlniederschrift beizufügen.
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(4) Der Schriftführer ermittelt aus den Eintragungen in der Wahlniederschrift nach den Absätzen 2
und 3 das Ergebnis der Bezirkstagswahl. Der Wahlvorsteher gibt das Wahlergebnis mündlich bekannt.

§ 55
Zählung der Stimmen bei Mehrheitswahl

(1) Ist ein Wahlvorschlag zugelassen worden (§ 30 Abs. 2 und § 33 Abs. 2 KWG), erfolgt die Zählung
der Stimmen nach den Absätzen 2 bis 8. Ist kein Wahlvorschlag zugelassen worden (§ 30 Abs. 3 und
§ 33 Abs. 3 KWG), erfolgt die Zählung der Stimmen nach den Absätzen 9 bis 12.

(2) Ist ein Wahlvorschlag zugelassen worden (§ 30 Abs. 2 und § 33 Abs. 2 KWG), so werden die Stimm-
zettel sortiert nach

1. Stimmzetteln, in deren Kopfleiste der Wahlvorschlag gekennzeichnet ist und die unverändert
angenommen worden sind,

 

2. Stimmzetteln, in deren Kopfleiste der Wahlvorschlag gekennzeichnet ist und die Einzelstimm-
abgaben, Streichungen von Bewerbernamen oder Eintragungen von Personen enthalten,

 

3. Stimmzetteln, in deren Kopfleiste der Wahlvorschlag nicht gekennzeichnet ist und die Einzel-
stimmabgaben, Streichungen von Bewerbernamen oder Eintragungen von Personen enthalten,

 

4. Stimmzetteln, die keine Kennzeichnung oder offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthalten
und

 

5. Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken geben.

 

Die Stimmzettel gemäß Satz 1 Nr. 4 und 5 werden ausgesondert und von einem vom Wahlvorstand
hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung genommen; die übrigen Stimmzettel sind unter Aufsicht
zu halten.

(3) Die Stimmzettel gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 werden unter Kontrolle gezählt. Die ermittelten
Zahlen und die sich daraus ergebende Gesamtzahl der gültigen Stimmzettel werden in die Wahlnie-
derschrift eingetragen. Danach wird die Anzahl der Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 5), ermittelt und in die Wahlniederschrift eingetragen.

(4) Hierauf prüft der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter die ungekennzeichneten Stimmzettel und
solche, die offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthalten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 4). Der Wahlvorste-
her oder sein Stellvertreter sagt an, dass diese Stimmabgaben ungültig sind. Die Zahl der ungültigen
Stimmen ist in die Wahlniederschrift einzutragen.

(5) Danach prüft der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter die Stimmzettel mit unveränderter An-
nahme des Wahlvorschlags (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) und zählt die Stimmabgaben. Stimmzettel, die da-
bei Anlass zu Bedenken geben oder ungültige Stimmabgaben enthalten, werden gezählt und gemäß
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 behandelt. Die ermittelten Zahlen werden in die Wahlniederschrift einge-
tragen. Die nach Satz 1 ermittelte Zahl der Stimmzettel mit unveränderter Annahme des Wahlvor-
schlags, gegebenenfalls abzüglich der nach Satz 2 ermittelten Zahl, wird darüber hinaus in der Zähl-
liste auf die einzelnen Bewerber in einer Summe übertragen. § 53 Abs. 5 Satz 1 bis 3 gilt entspre-
chend.

(6) Bei den Stimmzetteln gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt Absatz 5 Satz 1 bis 3 und 5 entspre-
chend; in der Zählliste werden, wenn der Wahlleiter dies angeordnet hat, gesondert die nach § 38
Abs. 3 Satz 2 KWG zuzuteilenden Stimmen ausgewiesen (besondere Zählliste); der Landeswahlleiter
bestimmt das Muster der besonderen Zählliste. Bei der Zählung werden Nummer und Name der Be-
werber oder der eingetragenen Personen, erforderlichenfalls mit weiteren personenbezogenen Da-
ten, verlesen. Der Listenführer verzeichnet in der Zählliste die Stimmen, wobei er Nummer und Na-
me des Bewerbers oder der eingetragenen Person laut wiederholt. Dies gilt auch bei der Zuteilung der
nicht ausgeschöpften Stimmen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) gemäß § 38 Abs. 3 KWG. Namen von Personen,

- Seite 40 von 76 -



auf die § 38 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 KWG zutrifft, werden verlesen, jedoch nicht in der Zählliste erfasst. Na-
men von Personen, auf die § 38 Abs. 2 Nr. 4 und 5 KWG zutrifft, erhalten in der Zählliste keine Stim-
me. Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter setzt auf dem Stimmzettel vor die Ordnungszahlen der
in Satz 5 und 6 bezeichneten Personennamen ein besonderes Kennzeichen. Diese Stimmzettel wer-
den getrennt von den anderen verlesenen Stimmzetteln in Verwahrung genommen. Vor der Zählung
der Stimmen in Stimmzetteln, in denen die dem Wähler zur Verfügung stehende Stimmenzahl über-
schritten ist, werten zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Mitglieder des Wahlvorstands aus, welche
Stimmen nach § 38 Abs. 2 Nr. 4 KWG unberücksichtigt zu lassen sind. Danach erfolgt die Zählung der
Stimmen gemäß den Sätzen 1 bis 7.

(7) Danach entscheidet der Wahlvorstand über die ausgesonderten Stimmzettel, die Anlass zu Beden-
ken geben, nach Maßgabe des § 38 Abs. 1 KWG. Der Wahlvorsteher gibt die Entscheidung jeweils be-
kannt und vermerkt auf dem Stimmzettel mit Unterschrift unter gleichzeitiger Angabe des Abstim-
mungsverhältnisses die Gründe, aus denen die Stimmabgabe gültig oder ungültig ist. Bei für gültig er-
klärten Stimmzetteln ist entsprechend Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie nach Absatz 5 oder Absatz 6 zu
verfahren; die übrigen Stimmzettel sind als ungültige Stimmabgaben zu zählen. Stimmzettel, über die
der Wahlvorstand entschieden hat, sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen und der Wahlnieder-
schrift beizufügen.

(8) § 53 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

(9) Ist kein Wahlvorschlag zugelassen worden (§ 30 Abs. 3 und § 33 Abs. 3 KWG), so werden leer ab-
gegebene Stimmzettel und Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, ausgesondert und von einem
vom Wahlvorstand hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung genommen. Die übrigen Stimmzettel
werden unter Kontrolle gezählt und die sich daraus ergebende Gesamtzahl der gültigen Stimmzettel
wird in die Wahlniederschrift eingetragen. Hierauf prüft der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter die
leer abgegebenen Stimmzettel; Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Danach wird die Anzahl der
Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, ermittelt und in die Wahlniederschrift eingetragen.

(10) Der Wahlvorsteher verliest aus den gültigen Stimmzetteln (Absatz 9 Satz 2) die Namen der ein-
getragenen Personen, erforderlichenfalls mit weiteren personenbezogenen Daten. Der Listenführer
verzeichnet in der Zählliste die Stimmen unter lauter Wiederholung des Namens. § 53 Abs. 5 Satz 1
bis 3 gilt entsprechend. Ein vom Wahlvorsteher hierzu bestimmter Beisitzer überwacht die Tätigkeit
des Listenführers, ein weiterer Beisitzer nimmt die verlesenen Stimmzettel in Verwahrung. Absatz 6
Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.

(11) Absatz 7 Satz 1, 2 und 4 gilt entsprechend. Für gültig erklärte Stimmzettel sind nach Absatz 10
zu behandeln; die übrigen Stimmzettel werden als ungültige Stimmabgaben gezählt.

(12) § 53 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

(13) Der Wahlvorsteher gibt das Ergebnis der Mehrheitswahl mündlich bekannt. Das Ergebnis ist in
die Wahlniederschrift einzutragen. Die Zähllisten sind vom Wahlvorsteher, vom Listenführer und dem
zur Kontrolle bestimmten Beisitzer zu unterschreiben.

§ 55 a
Einsatz elektronischer Datenverarbeitung,

Zulassung des Programms zur Stimmenauszählung

(1) Die Zählung der Stimmen und die Ermittlung des Wahlergebnisses können unter Einsatz elektroni-
scher Datenverarbeitung erfolgen. Das eingesetzte Programm zur Stimmenauszählung muss für die
Verwendung zugelassen sein. Über die Zulassung entscheidet der Landeswahlleiter auf Antrag.

(2) Die Zulassung des Programms zur Stimmenauszählung kann erfolgen, wenn gewährleistet ist,
dass

1. durch technische Maßnahmen sichergestellt wird, dass die Stimmen unverfälscht erfasst wer-
den und das Wahlergebnis korrekt ermittelt wird,
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2. nach dem Stand der Technik eine unbefugte Nutzung und Manipulation des Programms ausge-
schlossen ist,

 

3. nach Maßgabe des Absatzes 3 die Zählung der Stimmen und die Ermittlung des Wahlergebnis-
ses in öffentlich nachvollziehbarer Weise erfolgt,

 

4. eine Funktion zur Zuteilung der Sitze bei der Verhältniswahl nach § 41 KWG auf die einzelnen
Parteien und Wählergruppen enthalten ist; die einzelnen Berechnungsschritte sind in öffentlich
nachvollziehbarer Weise anzuzeigen,

 

5. Ausdrucke über Feststellungen des ermittelten Wahlergebnisses nach Maßgabe des § 63 Abs. 3
und 5 erstellt werden.

 

Das Ergebnis der Prüfungen nach Satz 1 ist in einer Niederschrift festzuhalten. Der Hersteller hat kos-
tenfrei das zuzulassende Programm und die Verfahrensbeschreibungen spätestens sechs Monate vor
der Wahl dem Landeswahlleiter zu übermitteln. Der Landeswahlleiter kann vom Hersteller weitere Un-
terlagen ohne Kostenerstattung verlangen, sofern dies für die Prüfung erforderlich ist.

(3) Die Voraussetzung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 ist insbesondere erfüllt, wenn das Programm zur
Stimmenauszählung

1. die nachprüfbare Erfassung eines jeden Stimmzettels unter einer eindeutigen Nummer ermögli-
chen kann,

 

2. über eine Schnittstelle verfügt, die den Export der erfassten Daten in ein Standard-Tabellenkal-
kulationsprogramm ermöglicht, sodass dort unabhängig von der Erfassungssoftware eine zwei-
te Berechnung erfolgen und eigenständige speicher- und druckfähige Prüflisten erstellt werden
können,

 

3. für jeden Wahlvorschlag einen Zähler enthält, der während der Stimmenauszählung die Zahl
der durch die Auszählungsgruppe bereits erfassten Stimmen, getrennt nach den Wahlvorschlä-
gen, den einzelnen Bewerbern und eingetragenen wählbaren Personen, fortlaufend ermitteln
kann,

 

4. eine Funktion zur Auswertung von Stichproben enthält.

 

(4) Die Zulassung des Programms zur Stimmenauszählung hat die genaue Version des überprüften
Programms zu bezeichnen und gilt nur für dieses Programm. Der Landeswahlleiter kann Auflagen
für den Einsatz des Programms bestimmen. Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Hersteller
schriftlich bekannt zu geben. Die Zulassung ist im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz und auf der In-
ternetseite des Landeswahlleiters zu veröffentlichen. Die nach Satz 1 zugelassene Version des Pro-
gramms ist beim Landeswahlleiter zu hinterlegen. Nach der Zulassung des Programms ist jede Än-
derung durch den Hersteller ausgeschlossen. Eine Änderung durch den Landeswahlleiter ist zulässig,
wenn sie dazu dient, das zugelassene Programm zu verbessern, und die durchgeführte Änderung do-
kumentiert wird.

(5) Die Zulassung des Programms zur Stimmenauszählung ist zurückzunehmen, wenn im Zeitpunkt
der Entscheidung eine Zulassungsvoraussetzung nach dieser Vorschrift nicht vorlag oder wenn die
Zulassung durch Täuschung, Drohung oder sonstige rechtswidrige Mittel erlangt wurde. Die Zulassung
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ist zu widerrufen, wenn nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung nach dieser Vorschrift entfallen
ist.

(6) Zur Vorbereitung der Wahl stellt der Wahlleiter sicher, dass

1. die einzusetzenden Computer ordnungsgemäß funktionieren, nach dem Stand der Technik vor
Manipulationen geschützt werden, Unbefugte keinen Zugang zu den Computern haben und den
befugten Nutzern nur die jeweils erforderlichen technischen Rechte eingeräumt werden,

 

2. das zugelassene Programm zur Stimmenauszählung rechtzeitig vor der Wahl eingerichtet und
auf dessen Funktionsfähigkeit hin überprüft wird,

 

3. das eingerichtete und überprüfte Programm zur Stimmenauszählung auf einem mobilen Da-
tenträger oder in einem abgeschlossenen internen Netzwerk der Gemeindeverwaltung, zu dem
ausschließlich die von der Gemeindeverwaltung hierfür bestimmten Personen und der Wahlvor-
stand Zugriff haben, installiert wird.

 

Die Vorbereitungsmaßnahmen nach Satz 1 sind in Anwesenheit einer sachverständigen Person durch-
zuführen und von dieser zu überprüfen; über die Durchführung und das Ergebnis der Überprüfungen
ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Wahlleiter zu unterzeichnen und dem Wahlvorsteher vor der
Wahl zu übergeben ist.

(7) Sofern das eingerichtete und überprüfte Programm zur Stimmenauszählung auf einem mobilen
Datenträger installiert wird, ist dieser mit den Stimmbezirksdaten zu kennzeichnen und in einem ent-
sprechend gekennzeichneten und versiegelten Umschlag sicher zu verwahren. In diesem Fall übergibt
die Gemeindeverwaltung dem Wahlvorsteher eines jeden Stimmbezirks vor Beginn der Wahl den ge-
kennzeichneten und versiegelten Umschlag mit dem mobilen Datenträger; über die Übergabe ist eine
Niederschrift zu fertigen und der Wahlniederschrift beizufügen.

§ 55 b
Zählung der Stimmen und Ermittlung
des Wahlergebnisses unter Einsatz
elektronischer Datenverarbeitung

(1) Bei der Zählung der Stimmen und der Ermittlung des Wahlergebnisses unter Einsatz elektroni-
scher Datenverarbeitung bildet der Wahlvorsteher aus den Mitgliedern des Wahlvorstands mindes-
tens eine Arbeitsgruppe für die Erfassung der Stimmzettel, Zählung der Stimmen und Ermittlung des
Wahlergebnisses (Auszählungsgruppe). Jede Auszählungsgruppe besteht aus mindestens drei Perso-
nen. Der Wahlvorsteher darf nicht Mitglied einer Auszählungsgruppe sein. Er kontrolliert den Auszäh-
lungsvorgang. Er kann ein weiteres Mitglied bestimmen, das ebenfalls den Auszählungsvorgang über-
wacht; werden mehr als zwei Auszählungsgruppen gebildet, hat er eine solche Anordnung zu treffen.
Sofern vorübergehend nicht alle Mitglieder der Auszählungsgruppe anwesend sind, ruht die Erfassung
der Stimmzettel in dieser Auszählungsgruppe bis zur Rückkehr des abwesenden Mitglieds.

(2) Mit der Zählung der Stimmen und der Ermittlung des Wahlergebnisses darf nach Abschluss der
Wahlhandlung begonnen werden, wenn der Wahlvorsteher und sein Stellvertreter die Übereinstim-
mung des öffentlich bekannt gemachten Programms mit dem installierten Programm zur Stimmen-
auszählung sowie dessen Funktionsfähigkeit festgestellt haben. Der Wahlvorsteher gibt die Ergeb-
nisse der Überprüfung bekannt und trägt diese in die Wahlniederschrift bei automatisierter Daten-
verarbeitung ein. Darf mit der Zählung der Stimmen und der Ermittlung des Wahlergebnisses nicht
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begonnen werden, sind die Stimmzettel für jede Wahl zu verpacken, die Pakete zu versiegeln, ent-
sprechend zu beschriften und in der Wahlurne unter sicherem Verschluss zu verwahren, bis die Zäh-
lung der Stimmen beginnt. Die Computer mit dem installierten Programm zur Stimmenauszählung
sind sicher zu verwahren und vor dem Zugang durch Unbefugte zu schützen. Der Beginn der Zählung
der Stimmen und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind zu beschließen und bekannt zu geben. § 4
Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Bei der Verhältniswahl und der Mehrheitswahl mit einem Wahlvorschlag erfolgt die Zählung der
Stimmen nach den Absätzen 4 bis 8. Bei der Mehrheitswahl ohne Wahlvorschlag erfolgt die Zählung
der Stimmen nach Absatz 9.

(4) Bei der Verhältniswahl und der Mehrheitswahl mit einem Wahlvorschlag werden die Stimmzettel
nach folgenden Stapeln sortiert:

1. Stimmzettel, in deren Kopfleiste ein Wahlvorschlag gekennzeichnet ist und die die unveränder-
te Annahme des Wahlvorschlags enthalten, jeweils nach den Wahlvorschlägen getrennt,

 

2. Stimmzettel, die keine Kennzeichnung oder offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthalten,

 

3. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, und

 

4. die übrigen Stimmzettel.

 

Die Stimmzettel nach Satz 1 Nr. 2 und 3 werden ausgesondert und von einem vom Wahlvorstand hier-
zu bestimmten Beisitzer in Verwahrung genommen; die Stimmzettel nach Satz 1 Nr. 1 und 4 sind un-
ter Aufsicht zu halten.

(5) Ein Mitglied der Auszählungsgruppe prüft die Stimmzettel mit unveränderter Annahme des Wahl-
vorschlags nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und zählt für jeden Wahlvorschlag getrennt die Stimmabgaben;
eine einzelne Nummerierung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. Es sagt die so ermittelten Zah-
len für jeden Wahlvorschlag getrennt laut an. Die Stimmzettel und die nach Satz 2 ermittelten Zahlen
werden nach Maßgabe des Absatzes 6 Satz 5 bis 9 erfasst.

(6) Die übrigen Stimmzettel nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 werden in beliebiger Reihenfolge erfasst. Bei
der Erfassung werden die Stimmzettel einzeln nummeriert. Das Programm teilt jedem Stimmzettel
eine fortlaufende Nummer zu, die auf dem jeweiligen Stimmzettel einzutragen ist. Danach sagt ein
Mitglied der Auszählungsgruppe für jeden Stimmzettel getrennt laut an, wie viele Stimmen für die je-
weiligen Wahlvorschläge, Bewerber und eingetragenen wählbaren Personen abgegeben worden sind.
Ein weiteres Mitglied der Auszählungsgruppe wiederholt laut diese Angaben und gibt diese in das Pro-
gramm zur Stimmenauszählung ein. Mindestens ein drittes Mitglied überprüft die ordnungsgemäße
Eingabe. Stimmzettel, die keine Kennzeichnung oder offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthal-
ten, sowie Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, sind jeweils zum Stimmzettelstapel nach Ab-
satz 4 Satz 1 Nr. 2 oder 3 auszusondern und von dem hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung zu
nehmen. Die eingegebenen Stimmen sind auf einem Bildschirm für die Öffentlichkeit anzuzeigen. Die
Mitglieder der Auszählungsgruppe sollen sich bei der Wahrnehmung der Aufgaben des Vorlesens und
Kontrollierens regelmäßig abwechseln.

(7) Dann prüft der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter die Stimmzettel, die keine Kennzeichnung
oder offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthalten (Absatz 4 Satz 1 Nr. 2). Der Wahlvorsteher
oder sein Stellvertreter sagt an, dass diese Stimmabgaben ungültig sind. Ein Mitglied der Auszäh-
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lungsgruppe gibt die Zahl der ungültigen Stimmen in das Programm zur Stimmenauszählung ein. Im
Übrigen sind die Stimmzettel nach Maßgabe des Absatzes 6 Satz 2, 3, 6 und 8 zu erfassen. Der Wahl-
vorsteher übergibt die Stimmzettel mit ungültiger Stimmabgabe dem dafür bestimmten Beisitzer.

(8) Danach entscheidet der Wahlvorstand über die ausgesonderten Stimmzettel, die Anlass zu Be-
denken geben (Absatz 4 Satz 1 Nr. 3), bei der Verhältniswahl nach Maßgabe des § 37 KWG und bei
der Mehrheitswahl nach Maßgabe des § 38 KWG. Der Wahlvorsteher gibt die Entscheidung jeweils be-
kannt und vermerkt auf dem Stimmzettel mit Unterschrift unter gleichzeitiger Angabe des Abstim-
mungsverhältnisses die Gründe, aus denen die Stimmabgabe gültig oder ungültig ist. Bei Stimmzet-
teln mit gültigen Stimmen vermerkt er zudem, für welchen Wahlvorschlag, Bewerber und welche ein-
getragene wählbare Personen die Stimmen abgegeben worden sind. Die so getroffenen Entscheidun-
gen werden nach Maßgabe des Absatzes 6 erfasst. Stimmzettel, bei denen die Stimmabgabe nach
den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes ungültig ist, werden in dem Programm zur Stimmen-
auszählung als ungültige Stimmzettel oder als Stimmzettel mit ungültiger Stimmabgabe erfasst. Der
Wahlvorsteher übergibt die Stimmzettel mit ungültiger Stimmabgabe dem dafür bestimmten Beisit-
zer.

(9) Bei der Mehrheitswahl ohne Wahlvorschlag werden die Stimmzettel, die keine Kennzeichnung oder
offensichtlich ungültige Stimmabgaben enthalten, sowie die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken ge-
ben, ausgesondert und von einem vom Wahlvorstand hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung ge-
nommen. Die übrigen Stimmzettel sind unter Aufsicht zu halten und nach Maßgabe des Absatzes 6 zu
erfassen. Bei den Stimmzetteln, die keine Kennzeichnung oder offensichtlich ungültige Stimmabgaben
enthalten, erfolgt die Erfassung nach Maßgabe des Absatzes 7 und bei den Stimmzetteln, die Anlass
zu Bedenken geben, nach Maßgabe des Absatzes 8.

(10) Auszählungsvermerke dürfen auf den Stimmzetteln nur außerhalb der für die Stimmabgabe vor-
gesehenen Umrandungen und nur mit einem nicht radierfähigen Schreibstift vorgenommen werden,
der sich farblich eindeutig von den für die Stimmabgabe verwendeten Schreibstiften unterscheidet.
Sonstige Änderungen an den Stimmzetteln sind unzulässig.

(11) Der Wahlvorstand überprüft durch Stichproben die korrekte Erfassung und Summierung der Stim-
men durch das Programm zur Stimmenauszählung. Die Mindestanzahl der Stichproben bestimmt der
Landeswahlleiter. Die Anzahl der durchgeführten Stichproben und deren Ergebnisse sind in der Wahl-
niederschrift bei automatisierter Datenverarbeitung einzutragen.

(12) Jedes Mitglied des Wahlvorstands kann vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift bei auto-
matisierter Datenverarbeitung einen Antrag auf erneute Zählung der Stimmen und Ermittlung des
Wahlergebnisses unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung stellen. Der Wahlvorstand entschei-
det über den Antrag und gibt ihm statt, wenn objektive Anhaltspunkte vorliegen, dass die Anforde-
rungen des Kommunalwahlgesetzes oder dieser Verordnung nicht eingehalten worden sind. Der Be-
schluss des Wahlvorstands ist zu begründen und der Wahlvorsteher gibt ihn mündlich bekannt.

(13) Nach Beendigung der Erfassung der Stimmen erstellt das Programm einen Ausdruck mit den
Feststellungen des ermittelten Wahlergebnisses. Bei der Verhältniswahl sind die Angaben nach Maß-
gabe des § 63 Abs. 3 und bei der Mehrheitswahl nach Maßgabe des § 63 Abs. 5 auszuweisen. Der Aus-
druck ist vom Wahlvorstand zu unterzeichnen. Der Wahlvorsteher gibt die Ergebnisse mündlich be-
kannt.

(14) Sofern das Programm zur Stimmenauszählung auf einem mobilen Datenträger installiert worden
ist, ist dieser nach der Zählung der Stimmen und der Ermittlung des Wahlergebnisses mit den erfass-
ten Daten in einem mit den Stimmbezirksdaten gekennzeichneten Umschlag zu legen. Der Umschlag
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ist zu versiegeln und vom Wahlvorsteher an die Gemeindeverwaltung zu übergeben. Die Übergabe ist
in der Wahlniederschrift bei automatisierter Datenverarbeitung einzutragen.

§ 56
Einbeziehung der Briefwahl in das Wahlergebnis des Stimmbezirks

(1) Bevor die Wahlurne geöffnet wird, öffnet ein vom Wahlvorsteher bestimmtes Mitglied des nach § 6
Abs. 1 Satz 2 bestimmten Wahlvorstands die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den Wahl-
schein und den Stimmzettelumschlag. Wird der Name des Wählers im Wahlscheinverzeichnis gefun-
den und sind Beanstandungen nach Absatz 2 nicht zu erheben, wird unter Kontrolle des Wahlvorste-
hers der Stimmzettel dem Stimmzettelumschlag entnommen, bei verbundenen Wahlen der Stimmzet-
tel für jede Wahl, und uneingesehen in gefaltetem Zustand in die Wahlurne gelegt. Der Schriftführer
vermerkt die Stimmabgabe zu jeder Wahl im Wahlscheinverzeichnis. Sofern der Name des Briefwäh-
lers nicht im Wahlscheinverzeichnis enthalten ist, wird er nachgetragen und ein entsprechender Ver-
merk angebracht. Die Wahlscheine werden gesammelt.

(2) Liegt ein Tatbestand des § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 8 KWG vor, so ist der Wahlbrief zurückzuwei-
sen. Enthält ein unbeanstandeter Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel für dieselbe Wahl, einen
Stimmzettel, der das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdet, oder den Stimmzettel für eine Wahl,
zu der der Briefwähler nicht wahlberechtigt ist, so ist der Wahlbrief hinsichtlich der beanstandeten
Stimmzettel zurückzuweisen. Bei zurückgewiesenen oder fehlenden Stimmzetteln oder bei leerem
Stimmzettelumschlag erfolgt kein Vermerk im Wahlscheinverzeichnis.

(3) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, so beschließt der Wahlvorstand über die Zu-
lassung oder über die ganze oder teilweise Zurückweisung. Der von der Zurückweisung betroffene In-
halt des Wahlbriefs ist in den Wahlbriefumschlag zurückzustecken. Der Einsender eines ganz oder teil-
weise zurückgewiesenen Wahlbriefs wird bezüglich der betroffenen Wahl nicht als Wähler gezählt; sei-
ne Stimme gilt als nicht abgegeben (§ 39 Abs. 1 Satz 2 KWG). Der Wahlbriefumschlag eines ganz oder
teilweise zurückgewiesenen Wahlbriefs ist mit dem betroffenen Inhalt auszusondern, zu verschlie-
ßen, mit einem Vermerk zu versehen, bei verbundenen Wahlen unter Angabe der jeweiligen Wahl,
und fortlaufend zu nummerieren. Die Zahl der beanstandeten, der nach besonderer Beschlussfassung
zugelassenen oder zurückgewiesenen Wahlbriefe ist für jede Wahl zu ermitteln und in die zugehöri-
ge Wahlniederschrift einzutragen. Die nummerierten Wahlbriefe sind in verbandsfreien Gemeinden
der Wahlniederschrift für die Gemeinderatswahl, in Ortsgemeinden der Wahlniederschrift für die Ver-
bandsgemeinderatswahl beizufügen.

(4) Sind dem Wahlvorstand mindestens 50 Wahlbriefe übergeben worden, so verfährt er nach den Be-
stimmungen des § 57 mit der Maßgabe, dass Wahlbriefe von Wählern, die bei verbundenen Wahlen
nicht zu jeder Wahl wahlberechtigt sind, gemäß Absatz 1 Satz 2 und 3 zuzulassen sind.

(5) Der Wahlvorstand hat bei der Behandlung der Wahlbriefe besonders darauf zu achten, dass das
Wahlgeheimnis stets gewahrt bleibt.

(6) Stellt der Landeswahlleiter fest, dass im Land die regelmäßige Beförderung von Wahlbriefen infol-
ge von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt gestört war, gelten die dadurch
betroffenen Wahlbriefe, die nach Behebung des Ereignisses, spätestens aber am 22. Tage nach der
Wahl bei der auf dem Wahlbrief bezeichneten Gemeindeverwaltung eingehen, als rechtzeitig einge-
gangen, wenn sie ohne die Störung spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingegangen wären. Dabei gel-
ten im Bundesgebiet abgesandte Wahlbriefe mit einem Poststempel spätestens vom zweiten Tage vor
der Wahl als rechtzeitig eingegangen. Die als rechtzeitig eingegangen geltenden Wahlbriefe sind auf
schnellstem Wege dem vom Bürgermeister bestimmten Wahlvorstand zur nachträglichen Feststellung
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des Briefwahlergebnisses zu überweisen. Wird die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 erforderliche Zahl von Wahl-
briefen im Wahlgebiet unterschritten, bestimmt der Bürgermeister, welcher Wahlvorstand über die
Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe entscheidet und welcher Wahlvorstand über die Gül-
tigkeit der abgegebenen Stimmen entscheidet und die nachträgliche Feststellung des Briefwahlergeb-
nisses trifft. Im Übrigen kann der Landeswahlleiter Regelungen zur Anpassung an die besonderen Ver-
hältnisse im Einzelfall treffen.

§ 57
Gesonderte Feststellung des Briefwahlergebnisses

(1) Ein vom Briefwahlvorsteher bestimmtes Mitglied des nach § 6 Abs. 2 gebildeten Briefwahlvor-
stands öffnet die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den Wahlschein und den Stimmzettel-
umschlag. Wird der Namen des Briefwählers im Wahlscheinverzeichnis gefunden und sind Beanstan-
dungen nach Absatz 2 nicht zu erheben, wird der Stimmzettelumschlag unter Kontrolle des Wahlvor-
stehers ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. § 56 Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(2) Gilt bei verbundenen Wahlen der Wahlschein nicht für alle Wahlen, so wird der Stimmzettelum-
schlag zusammen mit dem Wahlschein wieder in den Wahlbriefumschlag gesteckt. Dieser wird wieder
verschlossen und von einem hierfür bestimmten Beisitzer verwahrt.

(3) § 56 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.

(4) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, so beschließt der Briefwahlvorstand über die
ganze oder teilweise Zurückweisung. Der von der Zurückweisung betroffene Stimmzettelumschlag ist
in den Wahlbriefumschlag zurückzustecken. § 56 Abs. 3 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend.

(5) Danach, jedoch nicht vor 18 Uhr, ermittelt der Briefwahlvorstand zur Feststellung der Zahl der
Wähler die Zahl der Stimmzettelumschläge, die der Wahlurne entnommen wurden. Bei verbundenen
Wahlen ist diese Zahl um die Zahl der nach Absatz 6 behandelten Stimmzettel für die jeweilige Wahl
zu erhöhen.

(6) Die nach Absatz 2 verwahrten Wahlbriefe werden im Anschluss daran gemäß den Bestimmungen
des § 56 behandelt. Die den Stimmzettelumschlägen entnommenen Stimmzettel werden in die geleer-
te Wahlurne gelegt und sodann mit mindestens 50 Stimmzetteln für dieselbe Wahl, die den nach Ab-
satz 5 gezählten Stimmzettelumschlägen entnommen und uneingesehen in gefaltetem Zustand in die
Wahlurne gelegt worden sind, vermengt.

(7) Danach werden den übrigen Stimmzettelumschlägen die Stimmzettel entnommen. Leer abgege-
bene Stimmzettelumschläge, Stimmzettelumschläge und Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben,
bei verbundenen Wahlen Stimmzettelumschläge, die nicht für jede der verbundenen Wahlen Stimm-
zettel enthalten, werden ausgesondert und von einem Beisitzer in Verwahrung genommen. Entspre-
chend den allgemeinen Bestimmungen stellt der Wahlvorstand das Wahlergebnis mit der Maßgabe
fest, dass leer abgegebene Stimmzettelumschläge sowie Stimmzettelumschläge, die nicht für jede der
verbundenen Wahlen Stimmzettel enthalten, für die jeweilige Wahl als ungültige Stimmen zählen. Sie
erhalten die entsprechenden Vermerke.

(8) Der Wahlleiter kann zulassen, dass die Stimmzettelumschläge vor dem Einlegen in die Wahlurne
geöffnet werden, wenn dies nach der Zahl der Wahlbriefe geboten erscheint, um nach Schluss der
Wahlhandlung die Zählung der Stimmen zu erleichtern. Der Wahlvorsteher kontrolliert, dass vor dem
Einlegen und beim Einlegen der geöffneten Stimmzettelumschläge in die Wahlurne diese nicht einge-
sehen und die Stimmzettel nicht entnommen werden.
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(9) § 56 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 58
Schnellmeldung

(1) Sobald das Wahlergebnis festgestellt ist (§ 53 Abs. 7, § 54 Abs. 4, § 55 Abs. 13, § 55 b Abs. 13),
meldet es der Wahlvorsteher unverzüglich an die Gemeindeverwaltung. In Gemeinden mit mehreren
Stimmbezirken und mit Briefwahlvorständen sind alle Wahlergebnisse von der Gemeindeverwaltung,
in Ortsgemeinden vom Ortsbürgermeister, zum Gemeindeergebnis zusammenzufassen.

(2) Das Gemeindeergebnis für die Wahl zum Verbandsgemeinderat wird dem Verbandsgemeindewahl-
leiter gemeldet.

(3) Das Gemeindeergebnis für die Wahl zum Kreistag wird dem Kreiswahlleiter gemeldet. Ortsgemein-
den melden es der Verbandsgemeindeverwaltung, die das Verbandsgemeindeergebnis zusammen-
stellt und dem Kreiswahlleiter meldet.

(4) Das Gemeindeergebnis kreisangehöriger Gemeinden für die Wahl zum Bezirkstag wird der Kreis-
verwaltung gemeldet, die das Kreisergebnis zusammenstellt und dem Bezirkswahlleiter und dem Lan-
deswahlleiter meldet; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Das Gemeindeergebnis einer kreisfreien
Stadt für die Wahl zum Bezirkstag wird dem Bezirkswahlleiter und dem Landeswahlleiter gemeldet.

(5) Die Schnellmeldungen sind auf schnellstem Weg (insbesondere telefonisch oder auf sonstigem
elektronischen Weg) nach einem vom Landeswahlleiter zu bestimmenden Muster zu erstatten. Der
Landeswahlleiter kann Anordnungen zur Art und Weise der Übermittlung treffen.

§ 59
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses wird vom Schriftführer eine
Wahlniederschrift nach einem vom Landeswahlleiter zu bestimmenden Muster gefertigt und von den
am Schluss der Sitzung anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands unterzeichnet. Verweigert ein Mit-
glied des Wahlvorstands die Unterzeichnung, ist der Grund hierfür in der Wahlniederschrift zu vermer-
ken. Beschlüsse über die Zurückweisung von Wählern und Wahlbriefen, über die Gültigkeit oder Un-
gültigkeit der Stimmen und über Beanstandungen bei der Wahlhandlung oder bei der Ermittlung des
Wahlergebnisses sind in der Niederschrift zu vermerken. Dieser werden beigefügt:

1. die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl-
vorstand besonders beschlossen hat,

 

2. Wahlbriefe, die der Wahlvorstand nach den §§ 56 und 57 ganz oder teilweise zurückgewiesen
hat,

 

3. die Zähllisten.

 

Die der Wahlniederschrift nach Satz 4 Nr. 2 beizufügenden Wahlbriefe sind samt ihrem Inhalt zu ver-
packen; das Paket ist mit Siegelmarken zu verschließen und mit Inhaltsangabe zu versehen.

(2) Sofern die Zählung der Stimmen und die Ermittlung des Wahlergebnisses unter Einsatz elektroni-
scher Datenverarbeitung (§ 55b) erfolgen, wird eine Wahlniederschrift bei automatisierter Datenverar-
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beitung verwendet, für die Absatz 1 mit den Maßgaben gilt, dass ihr zusätzlich folgende Anlagen bei-
zufügen sind:

1. die Niederschrift über die Durchführung und das Ergebnis der Überprüfungen der Vorberei-
tungsmaßnahmen (§ 55a Abs. 6 Satz 2),

 

2. die Niederschrift über die Übergabe des versiegelten Umschlags mit dem mobilen Datenträger
an den Wahlvorsteher (§ 55a Abs. 7 Satz 2),

 

3. der Ausdruck mit den Feststellungen des ermittelten Wahlergebnisses (§ 55b Abs. 13).

 

Beschlüsse über die Ablehnung oder Anordnung einer erneuten Zählung der Stimmen und Ermittlung
des Wahlergebnisses unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung (§ 55b Abs. 12) sind in der Nie-
derschrift bei automatisierter Datenverarbeitung zu vermerken. Diese Niederschrift ist in elektroni-
scher Form zu erstellen und auszudrucken; das Beifügen von Zähllisten entfällt.

(3) Der Wahlvorsteher übergibt die Wahlniederschrift mit den Anlagen unverzüglich der Gemeindever-
waltung, in Ortsgemeinden dem Ortsbürgermeister.

§ 60
Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgabe erledigt, so packt er

1. die gültigen Stimmzettel, bei Verhältniswahl geordnet und gebündelt entsprechend § 53 Abs. 1
Satz 1 oder § 55 b Abs. 4 Satz 1,

 

2. die ungültigen Stimmzettel, soweit sie nicht der Wahlniederschrift beizufügen sind (§ 59 Abs. 1
Satz 4 Nr. 1),

 

3. die abgegebenen Wahlscheine, soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind,

 

jeweils getrennt in Papier ein, verschließt die einzelnen Pakete mit Siegelmarken, versieht die Pakete
mit Inhaltsangabe und übergibt sie der Gemeindeverwaltung, in Ortsgemeinden dem Ortsbürgermeis-
ter.

(2) Die Gemeindeverwaltung, in Ortsgemeinden der Ortsbürgermeister, versieht die Pakete mit dem
Dienstsiegel derart, dass der Siegelaufdruck zum Teil die Siegelmarke deckt, und verwahrt die Pakete,
bis ihre Vernichtung zugelassen ist.

(3) Der Wahlvorsteher gibt der Gemeindeverwaltung das Wählerverzeichnis, die von ihr zur Verfügung
gestellten Ausstattungsgegenstände sowie die Stimmzettelumschläge und die eingenommenen Wahl-
benachrichtigungen zurück.

(4) Die Gemeindeverwaltung hat die in Absatz 1 bezeichneten Wahlunterlagen auf Anforderung dem
Wahlleiter vorzulegen. Werden nur Teile eines Pakets angefordert, so ist das Paket in Gegenwart von
zwei Zeugen aufzubrechen, der angeforderte Teil zu entnehmen und das Paket erneut nach den Be-
stimmungen der Absätze 1 bis 3 zu verschließen. Über den Vorgang ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 60a
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Ermittlung des Wahlergebnisses durch
Wahl- und Auszählungsvorstand

(1) Bei Bildung von Auszählungsvorständen gemäß § 26 a KWG beginnt der jeweilige Wahlvorstand im
Stimmbezirk oder der zuständige Briefwahlvorstand (§ 6 Abs. 1 Satz 1) mit der Ermittlung des Wahl-
ergebnisses, die durch den Auszählungsvorstand fortgesetzt wird; die Bestimmungen dieses Unterab-
schnitts gelten entsprechend, soweit sich nicht aus § 26 a KWG und den folgenden Bestimmungen et-
was anderes ergibt.

(2) Der Wahlvorsteher gibt nach Auszählung der Stimmzettel mit unveränderter Annahme des Wahl-
vorschlags die Ergebnisse für jede Wahl und für jeden Wahlvorschlag mündlich bekannt. Danach un-
terbricht der Wahlvorstand die Wahlergebnisermittlung für die jeweilige Wahl.

(3) Für die Schnellmeldung der vom Wahlvorstand ermittelten Wahlergebnisse findet § 58 mit der
Maßgabe Anwendung, dass der Wahlvorsteher der Stadt- und Gemeindeverwaltung unverzüglich fol-
gende Wahlergebnisse für jede Wahl meldet:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

2. die Zahl der Wähler und

 

3. für jeden Wahlvorschlag die Zahl der Stimmzettel, die die unveränderte Annahme des Wahlvor-
schlags enthalten.

 

(4) Nachdem der Wahlvorstand die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Wahlunterlagen ge-
troffen hat, übergibt er die Wahlunterlagen der Stadt- und Gemeindeverwaltung; die Übergabe ist in
der Wahlniederschrift zu vermerken.

(5) Für den Briefwahlvorstand gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.

(6) Die Stadt- und Gemeindeverwaltung hat sicherzustellen, dass die vom Wahlvorstand oder Brief-
wahlvorstand übernommenen Wahlunterlagen vor unbefugtem Zugriff geschützt und an den Auszäh-
lungsvorsteher rechtzeitig vor Beginn der Fortsetzung der Wahlergebnisermittlung übergeben wer-
den.

(7) Der Auszählungsvorstand setzt im Auszählungsraum die Ermittlung des Wahlergebnisses ein-
schließlich der Briefwahl fort; bei der Ermittlung der Briefwahl findet § 6 Abs. 3 keine Anwendung. Ent-
sprechend § 4 Abs. 2 Satz 5 ist öffentlich bekannt zu machen, wo im Auszählungsraum und von wel-
chem Auszählungsvorstand die Ermittlung der Wahlergebnisse der einzelnen Stimmbezirke fortge-
setzt wird. Der Auszählungsvorstand beginnt gemäß § 44 Abs. 1 und § 45 und öffnet die verschlosse-
nen und versiegelten Pakete mit den Stimmzetteln. Er übernimmt die Feststellungen des ermittelten
Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand nach Absatz 3.

(8) Der Auszählungsvorstand fertigt über die Fortsetzung der Wahlergebnisermittlung nach einem
vom Landeswahlleiter zu bestimmenden Muster eine Niederschrift des Auszählungsvorstands (Aus-
zählungsniederschrift). Für die Auszählungsniederschrift gilt § 59 entsprechend.

Zweiter Unterabschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet

§ 61
Ermittlung des vorläufigen Wahl- und Zwischenergebnisses, Schnellmeldung
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(1) Der Wahlleiter stellt die nach § 58 gemeldeten Ergebnisse zum vorläufigen Ergebnis im Wahlgebiet
zusammen. Danach erfolgt die Ermittlung der Sitze, die eine Partei oder Wählergruppe erhält (§ 41
KWG).

(2) Der Wahlleiter einer kreisfreien Stadt, der Wahlleiter einer großen kreisangehörigen Stadt, der
Kreiswahlleiter und der Bezirkswahlleiter melden das Wahlergebnis unter Angabe der vorläufig errech-
neten Verteilung der Sitze auf die einzelnen Parteien oder Wählergruppen unverzüglich dem Landes-
wahlleiter.

(3) Der Verbandsgemeindewahlleiter und der Gemeindewahlleiter einer verbandsfreien Gemeinde
übersenden die Schnellmeldung unverzüglich dem Landeswahlleiter.

(4) Für die Art und Weise der Übermittlung der Meldungen gilt § 58 Abs. 5 entsprechend.

(5) In den Fällen der Unterbrechung der Wahlergebnisermittlung (§ 51 Abs. 4, § 60a Abs. 2 Satz 2)
stellt der Wahlleiter am Wahlabend die gemeldeten Ergebnisse gemäß § 51 Abs. 4 Satz 2 oder § 60a
Abs. 3 zum vorläufigen Zwischenergebnis im Wahlgebiet zusammen. Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 bis 4
gelten entsprechend.

§ 62
Übersendung der Wahlniederschriften

(1) Die Gemeindeverwaltung, in Ortsgemeinden der Ortsbürgermeister, sendet unverzüglich die Wahl-
niederschriften mit den Anlagen

für die Wahl zum Verbandsgemeinderat dem Verbandsgemeindewahlleiter,

für die Wahl zum Kreistag dem Kreiswahlleiter, Ortsgemeinden über die Verbandsgemeindeverwal-
tung,

für die Wahl zum Bezirkstag dem Bezirkswahlleiter, verbandsfreie Gemeinden über die Kreisverwal-
tung, Ortsgemeinden über die Verbandsgemeindeverwaltung und die Kreisverwaltung. Für Wahlnie-
derschriften bei automatisierter Datenverarbeitung (§ 59 Abs. 2) und Auszählungsniederschriften bei
Bildung von Auszählungsvorständen (§ 26a KWG, § 60a Abs. 8 KWO) gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Die Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltungen kreisfreier Städte prüfen die Wahlniederschrif-
ten für die Wahl zum Bezirkstag auf Vollständigkeit und stellen die Wahlergebnisse nach einem vom
Landeswahlleiter zu bestimmenden Muster zusammen. Sodann sind alle Wahlniederschriften sowie
zwei Ausfertigungen der Zusammenstellungen unter Mitteilung etwaiger Bedenken, die sich bei der
Prüfung der Wahlniederschriften ergeben haben und nicht behoben werden konnten, so rechtzeitig
dem Bezirkswahlleiter einzureichen, dass sie spätestens im Laufe des fünften Tages nach der Wahl
bei ihm eintreffen.

§ 63
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses

(1) Der Wahlleiter prüft die Wahlniederschriften, die Wahlniederschriften bei automatisierter Daten-
verarbeitung (§ 59 Abs. 2) und die Auszählungsniederschriften bei Bildung von Auszählungsvorstän-
den (§ 26 a KWG, § 60a) auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Sodann stellt er das Wahlergeb-
nis im Wahlgebiet nach einem vom Landeswahlleiter zu bestimmenden Muster zusammen. Ergeben
sich aus den Wahlniederschriften, den Wahlniederschriften bei automatisierter Datenverarbeitung
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(§ 59 Abs. 2), den Auszählungsniederschriften oder aus anderen Gründen Bedenken gegen die Ord-
nungsmäßigkeit der Wahl, so klärt sie der Wahlleiter so weit wie möglich auf.

(2) Der Wahlausschuss stellt das endgültige Ergebnis im Wahlgebiet fest. Für die Feststellung gilt § 61
Abs. 1. Er kann Feststellungen des Wahlvorstands rechnerisch berichtigen und über die Gültigkeit ab-
gegebener Stimmen abweichend beschließen.

(3) Der Wahlausschuss stellt bei Verhältniswahl nach Maßgabe der §§ 40 und 41 KWG fest:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

2. die Zahl der Wähler,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmzettel,

 

4. für jeden Wahlvorschlag die Gesamtzahl der Stimmen,

 

5. für jeden Wahlvorschlag die Zahl der Sitze,

 

6. für jeden Bewerber der Wahlvorschläge die Zahl der Stimmen,

 

7. für jeden Wahlvorschlag die Namen der in das Vertretungsorgan gewählten Bewerber.

 

(4) Der Wahlausschuss stellt bei der Bezirkstagswahl nach Maßgabe der §§ 41 und 56 KWG fest:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

2. die Zahl der Wähler,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Stimmen und Sitze,

 

5. die Namen der gewählten Bewerber.

 

(5) Der Wahlausschuss stellt bei Mehrheitswahl nach Maßgabe des § 43 KWG fest:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

2. die Zahl der Wähler,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmabgaben,

 

4. die Zahl der Stimmen, die von jeder wählbaren Person erreicht wurden,

 

5. die Namen der in das Vertretungsorgan gewählten Personen in der Reihenfolge der Stimmen-
zahlen.
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(6) Bei Losentscheid sind Loszettel von gleicher Größe und Beschaffenheit entsprechend zu beschrif-
ten, in Umschläge von gleicher Größe und Beschaffenheit zu stecken und in einen nach oben offenen
Behälter zu legen. Das Los wird durch den Wahlleiter oder seinen Stellvertreter gezogen. Vor der Zie-
hung sind die Umschläge durch ein anderes Mitglied des Wahlausschusses zu mischen.

(7) Die Niederschrift über die Feststellung des Wahlergebnisses wird nach einem vom Landeswahllei-
ter zu bestimmenden Muster gefertigt.

(8) Unverzüglich nach Fertigung der Niederschriften senden

der Gemeindewahlleiter einer kreisangehörigen Gemeinde, einer Ortsgemeinde über die Verbands-
gemeindeverwaltung, eine Abschrift der Niederschrift und der Zusammenstellung an die Kreisverwal-
tung,

der Verbandsgemeindewahlleiter zwei Abschriften der Niederschrift und der Zusammenstellung an die
Kreisverwaltung; die Kreisverwaltung übersendet eine Abschrift an die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion, der Wahlleiter einer kreisfreien Stadt und der Kreiswahlleiter eine Abschrift der Niederschrift
und der Zusammenstellung an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, der Bezirkswahlleiter eine
Abschrift der Niederschrift und der Zusammenstellung an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

(9) Die Kreisverwaltung stellt nach einem vom Landeswahlleiter zu liefernden Vordruck die Ergebnis-
se der Wahlen zu den Gemeinderäten und zu den Ortsbeiräten zusammen und sendet je eine Zusam-
menstellung an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und den Landeswahlleiter.

(10) Der Landeswahlleiter kann Anordnungen zur Art und Weise der Übermittlung treffen. Er kann
auch anordnen, dass die Wahlergebnisse der Stimmbezirke und der Gemeinden gleichzeitig dem
Kreiswahlleiter und ihm mitzuteilen sind.

§ 64
Benachrichtigung der Gewählten

(1) Der Vorsitzende des Wahlausschusses benachrichtigt die Gewählten und fordert sie auf, innerhalb
einer Woche nach Zustellung der Benachrichtigung schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.
Hierbei hat der Wahlleiter darauf hinzuweisen, dass

1. die Wahl, vorbehaltlich der besonderen Regelung in Absatz 2, als angenommen gilt, wenn in-
nerhalb der genannten Frist keine Erklärung eingeht,

 

2. eine Erklärung unter Vorbehalt als Ablehnung gilt,

 

3. eine Ablehnung der Wahl nicht widerrufen werden kann.

 

(2) Werden Personen gewählt, bei denen die in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, § 54 Abs. 1 Satz 1 oder § 55
Abs. 1 Satz 1 KWG genannten Voraussetzungen vorliegen, hat der Wahlleiter in der Benachrichtigung
nach Absatz 1 darauf hinzuweisen, dass die Gewählten die Wahl nur annehmen können, wenn sie die
Beendigung ihres Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses oder die Beurlaubung von ihrem Dienst-
oder Beschäftigungsverhältnis ohne Bezüge nachweisen, und dass die Wahl als abgelehnt gilt, wenn
dieser Nachweis nicht bis zum Ablauf der Frist erbracht wird. Darüber hinaus sind darauf hinzuweisen
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1. die unter § 5 Abs. 1 Nr. 7 KWG fallenden Personen, dass bei ihnen der Nachweis ihrer Entbin-
dung von den Aufgaben der Staatsaufsicht genügt,

 

2. die unter § 55 Abs. 1 Satz 1 KWG fallenden Personen, dass bei ihnen der Nachweis ihrer Verset-
zung zu einer anderen Dienststelle der Landesverwaltung genügt.

 

(3) Die Gewählten sind verpflichtet, dem Wahlleiter zur Prüfung der Frage, ob bei ihnen die in § 5
Abs. 1, § 54 Abs. 1 Satz 1 oder § 55 Abs. 1 Satz 1 KWG genannten Voraussetzungen gegeben sind, auf
Verlangen eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis vorzulegen.

§ 65
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(1) Sobald die Feststellungen abgeschlossen sind, macht der Wahlleiter öffentlich bekannt:

1. bei Verhältniswahl das endgültige Wahlergebnis mit den in § 63 Abs. 3 bezeichneten Angaben,

 

2. bei der Bezirkstagswahl das endgültige Wahlergebnis mit den in § 63 Abs. 4 bezeichneten An-
gaben,

 

3. bei Mehrheitswahl das endgültige Wahlergebnis mit den in § 63 Abs. 5 bezeichneten Angaben
sowie die Namen von höchstens doppelt so vielen Ersatzleuten wie Ratsmitglieder zu wählen
sind, in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen.

 

(2) Die Bekanntmachung des Wahlergebnisses erfolgt nach einem vom Landeswahlleiter zu bestim-
menden Muster.

§ 66
Ersatzpersonen

(1) Bei der Feststellung einer Ersatzperson nach § 45 KWG ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen der
Wählbarkeit nach § 4 KWG seit der Wahl ununterbrochen vorliegen. In Zweifelsfällen entscheidet der
Wahlausschuss. Bei Losentscheid ist entsprechend § 63 Abs. 6 zu verfahren. § 64 gilt entsprechend.

(2) Ist bei der Wahl zum Bezirkstag ein Nachfolger benannt, so ist dieser als Ersatzperson einzuberu-
fen. Ist ein Nachfolger nicht benannt oder bereits vorher ausgeschieden oder scheidet er später aus,
ist der nächste noch nicht berufene Bewerber als Ersatzperson einzuberufen.

(3) Der Wahlleiter macht den Namen der einberufenen Ersatzperson öffentlich bekannt. Ist keine Er-
satzperson vorhanden, macht dies der Wahlleiter öffentlich bekannt.

Fünfter Abschnitt
Wahlprüfung

§ 67
Zuständigkeit

Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl zum Ortsbeirat und zum Gemeinderat sind beim Bürger-
meister der Gemeinde, der Wahl zum Verbandsgemeinderat beim Bürgermeister der Verbandsge-
meinde, der Wahl zum Kreistag beim Landrat und der Wahl zum Bezirkstag beim Vorsitzenden des Be-
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zirkstags schriftlich zu erheben. Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl zum Verbandsgemeinderat,
zum Kreistag oder zum Bezirkstag gelten als fristgerecht erhoben, wenn sie innerhalb der in § 48 KWG
bezeichneten Frist beim Bürgermeister der Gemeinde eingereicht sind, der sie unverzüglich an die in
Satz 1 genannten Personen weiterleitet. Die erhobenen Einsprüche sind zur Entscheidung an die je-
weilige Aufsichtsbehörde weiterzuleiten.

§ 68
Ungültigkeit der Wahl

(1) Die Wahl kann nur für ungültig erklärt werden, wenn erhebliche Verstöße gegen die Wahlvor-
schriften vorgekommen sind und wenn der Verstoß, auf den sich der Einspruch bezieht, geeignet ist,
die Sitzverteilung zu beeinflussen. Die Wahl darf nicht für ungültig erklärt werden, wenn der Verstoß
nachträglich berichtigt werden kann.

(2) Die ganze Wahl kann nicht für ungültig erklärt werden, wenn der Verstoß sich auf einzelne Stimm-
bezirke des Wahlgebiets beschränkt.

(3) Die Wahl einer Person gilt als ungültig, wenn diese nicht wählbar war, das Wahlergebnis im Wahl-
prüfungsverfahren berichtigt wurde oder auf Grund einer Wiederholung der Wahl in einzelnen Stimm-
bezirken sich nachträglich ändert.

§ 69
Wiederholungswahl

(1) Die Aufsichtsbehörde bestimmt den Tag der Wiederholungswahl und macht ihn bekannt.

(2) Ist die Wahl in einem Stimmbezirk für ungültig erklärt worden und findet die Wiederholung inner-
halb von sechs Monaten nach der Hauptwahl statt, so werden die im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen, die ihr Wahlrecht verloren haben, gestrichen. Wahlberechtigte, die an der Hauptwahl
im Wege der Briefwahl teilgenommen haben, können nur dann an der Wiederholungswahl teilneh-
men, wenn die Briefwahl in das Wahlergebnis des Stimmbezirks einbezogen wurde, in dem die Wahl
wiederholt wird. Findet die Wiederholungswahl innerhalb von sechs Monaten seit der Hauptwahl infol-
ge von Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung und Behandlung des Wählerverzeichnisses statt, so
ist das Verfahren der Aufstellung, Einsichtnahme, Berichtigung und des Abschlusses des Wählerver-
zeichnisses neu durchzuführen, sofern sich aus der Wahlprüfungsentscheidung keine Einschränkun-
gen ergeben. Findet die Wiederholungswahl nach Ablauf von sechs Monaten seit der Hauptwahl statt,
so wird das Wählerverzeichnis nach den allgemeinen Bestimmungen neu aufgestellt.

(3) Ist die ganze Wahl für ungültig erklärt worden und findet die Wiederholungswahl innerhalb von
sechs Monaten seit der Hauptwahl statt, so gilt Absatz 2 Satz 1 und 3 entsprechend. Ist die Wahl we-
gen der Wahlvorschläge für ungültig erklärt worden, so hat der Wahlausschuß über die zur Hauptwahl
eingereichten Wahlvorschläge neu zu entscheiden. Findet die Wiederholungswahl nach Ablauf von
sechs Monaten seit der Hauptwahl statt, so sind auf die Wiederholungswahl uneingeschränkt die Be-
stimmungen des Kommunalwahlgesetzes und dieser Verordnung anzuwenden.

Zweiter Teil
Wahl der Bürgermeister und Landräte sowie der Ortsvorsteher

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 70
Grundsatz
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Die Bestimmungen des Ersten Teils gelten entsprechend für die Wahl der Bürgermeister und Landrä-
te sowie der Ortsvorsteher, soweit sich nicht aus der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung, dem
Kommunalwahlgesetz und den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 71
Wahlleiter

Die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde und der Ortsvorsteher wird vom Gemeindewahlleiter, die
Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde vom Verbandsgemeindewahlleiter und die Wahl des
Landrats vom Kreiswahlleiter geleitet. Wer als Bewerber an der Wahl des Ortsvorstehers, des Bürger-
meisters oder des Landrats teilnimmt, kann bei dieser Wahl nicht Wahlleiter oder Beisitzer des Wahl-
ausschusses sein. Bewerber ist,

1. wer in einer Versammlung zur Aufstellung eines Wahlvorschlags für die Wahl des Ortsvorste-
hers, des Bürgermeisters oder des Landrats als Bewerber gewählt worden ist und der Wahl zu-
gestimmt hat; der Bewerber hat dies der Gemeinde- oder Kreisverwaltung unverzüglich mitzu-
teilen, oder

 

2. wer als Einzelbewerber einen Wahlvorschlag eingereicht hat.

 

Die Wahl wird in diesem Fall von dem Wahlleiter geleitet, der nach § 59 Abs. 2, 3 oder 4 KWG an die
Stelle des Bürgermeisters oder des Landrats tritt oder zu wählen ist.

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl, Wahlhandlung, Feststellung des Wahlergebnisses

§ 72
Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Bekanntmachung

(1) Die Wahlberechtigten sind von der Eintragung in das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsvor-
stehers, des Bürgermeisters oder des Landrats, bei verbundenen Wahlen für jede Wahl, zu der sie
wahlberechtigt sind, zu benachrichtigen. In der Benachrichtigung muss auch der Tag einer etwa not-
wendig werdenden Stichwahl angegeben sein. Die Benachrichtigung erfolgt nach dem Muster der An-
lage 2. In das Wählerverzeichnis werden auch die Personen eingetragen, die erst für eine etwa not-
wendig werdende Stichwahl wahlberechtigt sind; im Wählerverzeichnis wird in der Spalte für den
Stimmabgabevermerk, die für die betreffende Wahl bestimmt ist, der Sperrvermerk „Nichtwahlbe-
rechtigter“ oder „N“ eingetragen. Die Benachrichtigung erfolgt nach dem Muster der Anlage 2 a.

(2) Die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis ist entsprechend dem Muster der An-
lage 3 bekannt zu machen. Findet die Wahl des Ortsvorstehers, des Bürgermeisters oder des Landrats
gleichzeitig mit den Wahlen der Vertretungskörperschaften statt, erfolgt die gemeinsame Bekanntma-
chung durch die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten durch die Stadtverwaltung.

§ 73
Wahlschein, Briefwahl

(1) Ein Wahlberechtigter kann einen Wahlschein für die Wahl des Ortsvorstehers, des Bürgermeisters
oder des Landrats und zugleich den Wahlschein für eine etwa notwendig werdende Stichwahl beantra-
gen.
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(2) Der Wahlschein wird nach dem Muster der Anlage 5 erteilt. Bei verbundenen Wahlen wird ein ge-
meinsamer Wahlschein erteilt, aus dem hervorgeht, für welche Wahlen die Wahlberechtigung besteht.

(3) Wird die Wahl des Ortsvorstehers, des Bürgermeisters oder des Landrats selbständig durchge-
führt, kann der Wegweiser für die Briefwahl nach Anlage 6 (Rückseite) einfarbig gedruckt sein oder
entfallen.

§ 74
Wahlvorschläge

(1) Mit der Bekanntmachung des Wahltags und des Tags einer etwa notwendig werdenden Stichwahl
ist die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen nach dem Muster der Anlage 22 zu verbin-
den. Findet die Wahl des Ortsvorstehers, des Bürgermeisters oder des Landrats gleichzeitig mit den
Wahlen der Vertretungskörperschaften statt, erfolgt die Bekanntmachung nach dem Muster der Anla-
ge 7 durch die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten durch die Stadtverwaltung. Die Gemeinden und
die Verbandsgemeinden ergänzen die Bekanntmachung der Kreisverwaltung durch Einzelbekanntma-
chungen entsprechend Anlage 8.

(2) Der Wahlvorschlag ist nach dem Muster der Anlage 23 einzureichen. Er darf nur einen Bewerber-
namen enthalten. Ein gemeinsamer Bewerber muss in einem gemeinsamen Wahlvorschlag benannt
werden.

(3) Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf der Bestätigung der für das Wahlgebiet zuständigen Orga-
nisationen der beteiligten Parteien und Wählergruppen. Die Bestätigungen können auch in Form selb-
ständiger Bescheinigungen mit gleich lautendem Inhalt erbracht werden. Die nach § 62 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 2 oder § 55 Abs. 4 KWG zu erbringenden Unterschriften von Wahlberechtigten
sind auf dem Wahlvorschlag oder auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 27 zu leis-
ten. § 26 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner Unter-
stützungsunterschriften, wenn mindestens eine der beteiligten Parteien oder Wählergruppen unter
§ 16 Abs. 3 KWG fällt. Das Kennwort des Wahlvorschlags besteht aus den Namen der beteiligten Par-
teien und Wählergruppen; sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, ist auch diese anzugeben.

(4) Der Bewerber muss seiner Benennung im Wahlvorschlag schriftlich zustimmen und dabei die Ver-
sicherung abgeben, dass er als Ortsvorsteher, Bürgermeister oder Landrat jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Zustimmung und Versiche-
rung sind nach dem Muster der Anlage 24 zu erklären. Mit den Anlagen zum Wahlvorschlag ist eine
Bescheinigung der zuständigen Gemeindeverwaltung nach dem Muster der Anlage 25 einzureichen,
dass der Bewerber Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsange-
höriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland ist, am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht von der Wählbarkeit im
Sinne des § 4 Abs. 2 KWG ausgeschlossen ist; bei Bewerbern, die die Staatsangehörigkeit eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind zusätzlich die bei der Gemeindeverwal-
tung nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KWG erklärten Versicherungen an Eides statt nach dem Muster der
Anlage 11 a beizufügen. Dem Wahlvorschlag der Parteien und Wählergruppen ist eine Niederschrift
über die Benennung des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 26 beizufügen. Wird ein gemeinsa-
mer Wahlvorschlag eingereicht und ist der gemeinsame Bewerber in getrennten Versammlungen ge-
wählt worden, ist eine Niederschrift für jede Versammlung beizufügen.
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(5) Parteien und Wählergruppen, die unter § 24 fallen, bedürfen der Anlagen nach § 25 Abs. 6 Nr. 5 bis
8 nicht, wenn diese dem Wahlausschuss für die gleichzeitig stattfindende Wahl der Vertretungskör-
perschaft vorliegen oder für die Wahl der derzeitigen Vertretungskörperschaft vorgelegen haben.

(6) Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister, Landrat oder Ortsvorsteher als Einzelbewerber, so muss
der Wahlvorschlag die in § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 geforderten Personalangaben enthalten und vom Be-
werber persönlich und handschriftlich unterschrieben sein.

(7) Bei der Ordnung der Wahlvorschläge in der Reihenfolge gemäß § 62 Abs. 5 Satz 1 KWG gilt für den
gemeinsamen Wahlvorschlag die bei der letzten Wahl erreichte gemeinsame Stimmenzahl.

§ 75
Stimmzettel, Stimmzettelumschläge

(1) Im Stimmzettel sind die Bewerber unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, Berufs (§ 25
Abs. 4 Satz 1) oder Standes und des Wohnorts mit Postleitzahl in der Reihenfolge gemäß § 62 Abs. 5
KWG aufzuführen. Die Angabe von Wahlehrenämtern ist unzulässig. Die Stimmzettel sind nach dem
Muster der Anlage 28 oder, wenn nur ein Bewerber zugelassen ist, nach dem Muster der Anlage 29
herzustellen; § 32 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend.

(2) Stimmzettelumschläge werden nur für die Briefwahl verwendet. Die Stimmzettelumschläge sollen
von blauer Farbe sein.

§ 76
Wahlbekanntmachung, Stimmabgabe

(1) Die Wahlbekanntmachung erfolgt nach dem Muster der Anlage 30. Wird die Wahl des Ortsvorste-
hers, des Bürgermeisters oder des Landrats gleichzeitig mit den Wahlen der Vertretungskörperschaf-
ten durchgeführt, ist die Wahl nach dem Muster der Anlage 21 bekannt zu machen.

(2) Bei der Wahl im Wahlraum eines Stimmbezirks legt der Wähler den gekennzeichneten Stimmzettel
nach innen gefaltet in die Wahlurne. Die Wahlbenachrichtigung ist dem Wähler für eine etwa notwen-
dig werdende Stichwahl zurückzugeben. Dies gilt nicht, wenn jeweils nur ein Bewerber zur Wahl zuge-
lassen ist.

(3) Bei Briefwahl ist der gekennzeichnete Stimmzettel nach innen gefaltet in den amtlichen blauen
Stimmzettelumschlag zu stecken. § 49 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 77
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses,

öffentliche Bekanntmachung

(1) Findet die Wahl des Ortsvorstehers, des Bürgermeisters oder des Landrats gleichzeitig mit den
Wahlen der Vertretungskörperschaften statt, ist das Ergebnis der Wahl des Ortsvorstehers, des Bür-
germeisters oder des Landrats vor dem Ergebnis der Wahlen der Vertretungskörperschaften zu ermit-
teln.

(2) Für die Zählung der Stimmen gilt § 54 mit der Maßgabe, dass die Stimmzettel nach den gekenn-
zeichneten Wahlvorschlägen, im Falle nur eines Wahlvorschlages nach den "Ja"- und "Nein"-Stimmen
zu ordnen und die gültigen Stimmzettel dementsprechend geordnet und gebündelt zu verpacken sind.

(3) Der Wahlausschuss stellt fest:

- Seite 58 von 76 -



1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

2. die Zahl der Wähler,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Stimmen, bei nur einem Wahlvor-
schlag die Zahlen der "Ja"- und "Nein"-Stimmen,

 

5. den Namen des Bewerbers, der mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, ande-
renfalls dass eine Stichwahl stattfindet oder die Wahl wiederholt wird,

 

6. wenn eine Stichwahl notwendig wird, die Namen der beiden Bewerber.

 

(4) Der Wahlleiter macht das Wahlergebnis mit dem Namen des gewählten Bewerbers öffentlich be-
kannt. Ist kein Bewerber gewählt, so macht er bekannt, dass eine Stichwahl stattfindet oder die Wahl
wiederholt wird.

Dritter Abschnitt
Stichwahl

§ 78
Wahlberechtigung, Wählerverzeichnis, Wahlschein

(1) Wahlberechtigt zur Stichwahl ist, wer in das Wählerverzeichnis nach dem Stand der ersten Wahl
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Wahlberechtigte, die, ohne im Wählerverzeichnis einge-
tragen zu sein, für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten hatten erhalten von Amts wegen einen
Wahlschein für die Stichwahl. Erst zur Stichwahl wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union, die nach § 26 BMG von der Meldepflicht befreit und deshalb in der
Gemeinde nicht gemeldet sind, erhalten auf Antrag einen Wahlschein; der Antrag ist nach dem Muster
der Anlage 31 bis spätestens zum Wahltag, 15 Uhr, zu stellen.

(2) Personen, die verstorben sind oder das Wahlrecht verloren haben, erhalten im Wählerverzeichnis
den Sperrvermerk "N". Wahlberechtigten, die aufgrund der Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein
für eine etwa notwendig werdende Stichwahl beantragt hatten, sind Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für die Stichwahl zuzustellen.

(3) Wahlscheine werden nach dem Muster der Anlage 5 erteilt. Die Briefwahlunterlagen sind beizufü-
gen; § 73 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 79
Stimmzettel, Wahlbekanntmachung

(1) Im Stimmzettel sind die beiden Bewerber in der Reihenfolge der bei der ersten Wahl erreichten
Stimmenzahlen, bei gleicher Stimmenzahl in der Reihenfolge der ersten Wahl aufzuführen.

(2) § 75 gilt entsprechend.
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(3) Die Wahlbekanntmachung erfolgt nach dem Muster der Anlage 30. Finden Stichwahlen des Bürger-
meisters oder der Ortsvorsteher in mehreren Gemeinden einer Verbandsgemeinde statt, so erfolgt die
Wahlbekanntmachung durch die Verbandsgemeindeverwaltung.

§ 80
Ergebnis der Stichwahl

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 77 Abs. 2 entsprechend.

(2) Der Wahlausschuss stellt fest:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

2. die Zahl der Wähler,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Stimmen,

 

5. den mit der Mehrheit der gültigen Stimmen gewählten Bewerber,

 

6. bei gleicher Stimmenzahl, dass ein Losentscheid durchzuführen ist und den durch Losentscheid
bestimmten Bewerber.

 

(3) Der Wahlleiter macht das Ergebnis der Stichwahl öffentlich bekannt.

Vierter Abschnitt
Nachholungswahl, Wiederholungswahl

§ 81
Nachholungswahl

(1) Ist ein Bewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlags und vor der Wahl verstorben oder hat
er seine Wählbarkeit verloren, sagt der Wahlleiter die Wahl ab und gibt bekannt, dass die Wahl nach-
geholt wird. Den Wahltag und den Tag einer etwa notwendig werdenden Stichwahl setzt für die Wahl
des Bürgermeisters oder des Landrats die Aufsichtsbehörde und für die Wahl des Ortsvorstehers der
Gemeinderat fest.

(2) Bereits eingegangene Wahlbriefe sind zu sammeln und unter Beachtung des Wahlgeheimnisses zu
vernichten.

(3) Die Nachholungswahl wird als Neuwahl durchgeführt.

§ 82
Wiederholungswahl

(1) Lehnt ein Gewählter die Wahl ab oder scheidet ein Bewerber für eine Stichwahl durch Tod oder
Verlust der Wählbarkeit aus oder wird nur ein Bewerber zur Wahl zugelassen und der Bewerber nicht
gewählt, wird die Wahl wiederholt. § 81 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Wiederholungswahl wird als Neuwahl durchgeführt.
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Dritter Teil
Bürgerentscheid

§ 83
Grundsatz

Die Bestimmungen über die Wahl der Bürgermeister und Landräte sowie der Ortsvorsteher gelten ent-
sprechend für die Durchführung eines Bürgerentscheids, soweit sich nicht aus der Gemeindeordnung,
der Landkreisordnung, dem Kommunalwahlgesetz und den folgenden Bestimmungen etwas anderes
ergibt.

§ 84
Abstimmungsorgane

(1) Der für die Wahl einer Vertretungskörperschaft gebildete Wahlausschuss ist auch zuständig für die
Durchführung eines Bürgerentscheids.

(2) Für die Ernennung, Bildung und Tätigkeit der Abstimmungsvorstände gelten die § 5 und § 6 ent-
sprechend.

§ 85
Vorbereitung der Abstimmung

(1) Für die Bildung der Stimmbezirke, die Führung der Stimmberechtigtenverzeichnisse, die Einsicht-
nahme in die Stimmberechtigtenverzeichnisse, die Benachrichtigung der Stimmberechtigten und die
Erteilung von Abstimmungsscheinen und Briefabstimmungsunterlagen gelten die Bestimmungen die-
ser Verordnung mit der Maßgabe, dass die öffentliche Bekanntmachung nach § 11a Abs. 2 spätestens
am 48. Tage vor der Abstimmung erfolgt und der im Stimmberechtigtenverzeichnis nach § 21 Abs. 1
und § 44 Abs. 2 einzutragende Vermerk "A" lautet.

(2) Der Abstimmungsleiter macht spätestens am 48. Tage vor der Abstimmung den Tag des Bürger-
entscheids und dessen Gegenstand entsprechend § 68 Abs. 2 KWG öffentlich bekannt.

(3) Die Muster der Anlagen 1 bis 6 und 20 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass das Wort
„Wahl“ sinngemäß durch das Wort „Bürgerentscheid“ oder das Wort „Abstimmung“ zu ersetzen ist,
und dass die Worte „Wahlberechtigte“ und „Wähler“ durch das Wort „Stimmberechtigte“ sowie die
mit „Wahl“, „wahl“ oder „Wähler“ zusammengesetzten Worte durch Worte, die mit den Wortteilen
„Abstimmungs“, „abstimmungs“, „abstimmung“ oder „Stimmberechtigten“ zusammengesetzt sind,
zu ersetzen sind. In der Abstimmungsbenachrichtigung ist der Gegenstand des Bürgerentscheids kurz
zu bezeichnen.

(4) Der Stimmzettel enthält den Text der zu entscheidenden Angelegenheit in Form einer Frage und
für die Beantwortung der Frage mit einem "Ja" oder "Nein" jeweils einen Kreis zur Kennzeichnung
durch den Abstimmenden. Der Stimmzettel ist mindestens 21 x 29,7 cm (DIN A 4) groß.

(5) Der Wegweiser für die Briefabstimmung nach Anlage 6 (Rückseite) kann einfarbig gedruckt sein
oder entfallen.

(6) Die Abstimmungsbekanntmachung zum Bürgerentscheid erfolgt spätestens am sechsten Tage vor
der Abstimmung nach dem Muster der Anlage 32.

§ 86
Stimmabgabe
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Der Abstimmende erhält einen Stimmzettel mit dem Text der Frage der zu entscheidenden Angele-
genheit. Er gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, dass er die Frage mit "Ja" oder "Nein" beantwortet.

§ 87
Feststellung des Abstimmungsergebnisses

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 77 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass die Stimmzettel nach "Ja"-
und "Nein"-Stimmen zu ordnen und die gültigen Stimmzettel dementsprechend geordnet und gebün-
delt zu verpacken sind.

(2) Der Abstimmungsausschuss stellt fest:

1. die Zahl der Stimmberechtigten,

 

2. die Zahl derjenigen Personen, die abgestimmt haben,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der "Ja"- und "Nein"-Stimmen,

 

5. den Vomhundertsatz des Stimmenanteils der "Ja"- und "Nein"-Stimmen an der Gesamtzahl der
gültigen Stimmen,

 

6. den Vomhundertsatz der "Ja"- und "Nein"-Stimmen an der Gesamtzahl der Stimmberechtigten,

 

7. in welchem Sinne die beim Bürgerentscheid gestellte Frage entschieden worden ist.

 

(3) Der Abstimmungsleiter macht das nach Absatz 2 festgestellte Ergebnis des Bürgerentscheids öf-
fentlich bekannt.

Vierter Teil
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 88
Vordrucke

(1) Von den Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt- und Kreisverwaltungen sowie von dem Bezirks-
wahlleiter sollen folgende amtliche Vordrucke vorrätig gehalten und auf Anforderung an Parteien und
Wählergruppen gegen Kostenerstattung abgegeben werden:

1. Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlagen 9 und 23,

 

2. Erklärung nach dem Muster der Anlagen 10 und 24,

 

3. Absichtserklärung nach dem Muster der Anlage 10 a,

 

4. Bescheinigung der Wählbarkeit nach dem Muster der Anlagen 11 und 25,

 

5. Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 11 a,
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6. Bescheinigung des Wahlrechts nach dem Muster der Anlage 12,

 

7. Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber und die Benennung des Bewerbers nach dem
Muster der Anlagen 13 und 26.

 

Die amtlichen Formblätter für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlagen 14 und 27 werden
kostenfrei abgegeben. In der Bekanntmachung nach § 23 ist auf diese Möglichkeiten hinzuweisen.

(2) Von den Wahlleitern sollen folgende, vom Landeswahlleiter zu bestimmende Vordrucke verwendet
werden:

1. Niederschrift über die Durchführung und das Ergebnis der Überprüfungen der Vorbereitungs-
maßnahmen nach § 55 a Abs. 6 Satz 2,

 

2. Zählliste für die Auszählung der Stimmen gemäß § 53 Abs. 5 Satz 1 und § 55 Abs. 5 Satz 5 und
Abs. 10 Satz 3, besondere Zählliste im Falle des § 53 Abs. 9 und § 55 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2,

 

3. Schnellmeldung gemäß § 51 Abs. 4 Satz 2, § 58 Abs. 5 Satz 1, § 60a Abs. 3, § 61 Abs. 4 und
Abs. 5 Satz 2, § 70 und § 83,

 

4. Zusammenstellung des vorläufigen Ergebnisses gemäß § 58 Abs. 5 Satz 2, § 61 Abs. 4, § 70 und
§ 83 sowie des vorläufigen Zwischenergebnisses gemäß § 61 Abs. 5,

 

5. Wahlniederschrift gemäß § 59 Abs. 1 und § 70, Niederschrift bei automatisierter Datenverarbei-
tung (§ 59 Abs. 2 ), Auszählungsniederschrift gemäß § 60a Abs. 8, Abstimmungsniederschrift
gemäß § 83,

 

6. Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse gemäß § 62 Abs. 2 Satz 1, § 63 Abs. 1 Satz 2,
§ 70 und § 83.

 

Die Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt- und Kreisverwaltungen sollen einen vom Landeswahlleiter
zu bestimmenden Vordruck der Niederschrift über die Übergabe des gekennzeichneten und versiegel-
ten Umschlags mit dem mobilen Datenträger an den Wahlvorsteher (§ 55 a Abs. 7 Satz 2) verwenden.

(3) Die Vordrucke werden vom Landeswahlleiter in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

§ 89
Sicherung der Wahlunterlagen

(1) Die Wählerverzeichnisse, die Wahlscheinverzeichnisse, die Formblätter mit Unterstützungsunter-
schriften für Wahlvorschläge sowie eingenommene Wahlbenachrichtigungen sind so zu verwahren,
dass sie gegen Einsichtnahme durch Unbefugte geschützt sind.

(2) Auskünfte aus dem Wählerverzeichnis und Wahlscheinverzeichnis dürfen nur Behörden, Gerichten
und sonstigen amtlichen Stellen und nur dann erteilt werden, wenn sie für den Empfänger im Zusam-
menhang mit der Wahl erforderlich sind. Ein solcher Anlass liegt insbesondere bei Verdacht von Wahl-
straftaten, bei Wahlprüfungsangelegenheiten und bei wahlstatistischen Arbeiten vor.

(3) Mitglieder von Wahlausschüssen, Amtsträger und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflich-
tete dürfen Auskünfte über Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge nur Behörden, Gerichten

- Seite 63 von 76 -



und sonstigen amtlichen Stellen und nur dann erteilen, wenn die Auskunft zur Durchführung der Wahl
oder eines Wahlprüfungsverfahrens oder zur Aufklärung des Verdachts einer Wahlstraftat erforderlich
ist.

§ 90
Vernichtung der Wahlunterlagen

(1) Die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen sind unverzüglich zu vernichten.

(2) Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse und Formblätter mit Unterstützungsunterschriften
für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn sie nicht
für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Straftat von Bedeutung sein können oder die zu-
ständige Aufsichtsbehörde mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes
anordnet.

(3) Die übrigen Wahlunterlagen können 60 Tage vor der nächsten Wahl vernichtet werden. Die zu-
ständige Aufsichtsbehörde kann zulassen, dass die Unterlagen früher vernichtet werden, soweit sie
nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermitt-
lung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

§ 91
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, erfolgen die nach dem Kommunalwahlgesetz und dieser Ver-
ordnung vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen

der Landesregierung, des fachlich zuständigen
Ministeriums und des Landeswahlleiters

im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz

des Bezirkswahlleiters in der gemäß § 14 der Bezirksordnung für
den Bezirksverband Pfalz in Verbindung mit
§ 20 Abs. 3 der Landkreisordnung für den
Bezirksverband Pfalz geltenden Bekanntma-
chungsform,

der Kreisverwaltung und des Kreiswahlleiters in der gemäß § 20 Abs. 3 der Landkreisordnung
für den Landkreis geltenden Bekanntma-
chungsform,

der Verbandsgemeindeverwaltung und des
Verbandsgemeindewahlleiters

in der gemäß § 64 Abs. 2 in Verbindung mit § 27
Abs. 3 der Gemeindeordnung für die Verbands-
gemeinde geltenden Bekanntmachungsform,

der Gemeindeverwaltung und des Gemeinde-
wahlleiters

in der gemäß § 27 Abs. 3 der Gemeindeordnung
für die Gemeinde geltenden Bekanntma-
chungsform.
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Wird die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Bekanntmachungstafel oder durch Of-
fenlegung in einem Dienstzimmer vorgenommen, so gilt sie mit Ablauf des Tages als bewirkt, an dem
das bekannt zu machende Schriftstück ausgehängt oder offengelegt wird, wenn Aushang oder Offen-
legung vor 12 Uhr erfolgen, andernfalls mit Ablauf des folgenden Tages. Bekanntmachungen nach
Satz 1 können zusätzlich im Internet erfolgen. Dabei sind die Unversehrtheit, Vollständigkeit und Ur-
sprungszuordnung der Veröffentlichung nach aktuellem Stand der Technik zu gewährleisten. Statt ei-
ner Anschrift ist nur der Wohnort anzugeben. Internetveröffentlichungen von öffentlichen Bekannt-
machungen nach § 30 sind spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergeb-
nisses, von öffentlichen Bekanntmachungen nach § 47 KWG, § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 3, § 77 Abs. 4 und
§ 80 Abs. 3 spätestens sechs Monate nach dem Ende der Wahlperiode zu löschen.

(2) Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen haben die nach § 18 Abs. 1 KWG vorgeschrie-
bene öffentliche Einladung in einer Form durchzuführen, die allen Wahlberechtigten die Möglichkeit
gibt, von der Einladung zu der Versammlung Kenntnis zu nehmen.

§ 92*

In-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

(2) (Aufhebungsbestimmung)

Der Minister des Innern
und für Sport

Fußnoten

*)
Abs. 1: Verkündet am 4.11.1983

Anlage 1

(zu § 11a Abs. 2 Satz 1)

Bekanntmachung des Landrats/Bürgermeisters der Verbandsgemeinde/Wahlleiters1)

zur Eintragung der von der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten Staatsange-
hörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das Wählerverzeichnis

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 1a

(zu § 11a Abs. 3 Satz 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
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Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 2

(zu § 12 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 Satz 3)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 2a

(zu § 72 Abs. 1 und § 78 Abs. 1 )

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 3

(zu § 13 Abs. 2 Satz 1 und 2 und § 72 Abs. 2)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 3a

(zu § 13 Abs. 2 Satz 3)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 4

(zu § 16 Abs. 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 5
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(zu § 19 Abs. 2, § 73 Abs. 2 und § 78 Abs. 3 Satz 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 6

(zu § 19 Abs. 3 Nr. 4)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7

(zu § 23 Abs. 2 und § 74 Abs.1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 8

(zu § 23 Abs. 2 Satz 2 und § 74 Abs. 1 Satz 3 )

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 9

(zu § 25 Abs. 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 10

(zu § 25 Abs. 6 Nr. 1)
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Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 10a

(zu § 25 Abs. 6 Nr. 9)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 11

(zu § 25 Abs. 6 Nr. 2)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 11a

(zu § 25 Abs. 6 Nr. 2 a und § 74 Abs. 4 Satz 3)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 12

(zu § 25 Abs. 6 Nr. 3)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 13

(zu § 25 Abs. 6 Nr. 4)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.
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Anlage 14

(zu § 26 Abs. 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 15

(zu § 30 Abs. 5 Satz 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 16

(zu § 32 Abs. 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 17

(zu § 32 Abs. 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 18

(zu § 33 Abs. 1 Satz 3)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 19

(zu § 33 Abs. 1 Satz 3)
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Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 20

(zu § 35)

Wahlbriefumschlag

 

Stimmbezirk-Nr. ______________ 5

 

Für die Briefwahl zuständiger

Wahlraum

 

_________________________________

(Gemeinde/Ortsteil) 6

 

_________________________________

(Straße, Haus-Nr., ggf.
Zimmer-Nr. angeben)

 

 Unentgeltlich nur innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bei Versendung durch (1)

(Vorderseite
des Wahlbriefumschlags)

 

 

 

Wahlbrief

für die Kommunalwahlen

An die

__________________________________________ 2

 

__________________________________________ 3

 

_______ ___________________________________ 4

 

 

Fußnoten

2)
Dienststelle der Behörde einsetzen, die den Wahlschein ausgestellt hat.

3)
Straße und Hausnummer der Dienststelle einsetzen.

4)
Postleitzahl und Bestimmungsort nach dem postalischen Verzeichnis angeben.
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5)
Nummer des Stimmbezirks angeben, in dessen Wählerverzeichnis die Wahlscheininhaberin
oder der Wahlscheininhaber eingetragen ist; entfällt bei Gemeinden mit nur einem Stimmbe-
zirk.

6)
Angabe der Gemeinde oder des Ortsteils kann bei Übereinstimmung mit dem Bestimmungsort
entfallen.

(1)
Gemäß § 49 Abs. 4 Satz 1 der Kommunalwahlordnung amtlich bekannt gemachtes Postunter-
nehmen einsetzen.

Anlage 21

(zu § 42 Abs. 2 und § 76 Abs. 1 Satz 2)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 22

Bekanntmachung des Tages der Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers -
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürger-
meisters - Bürgermeisterin/Bürgermeisters - Oberbürgermeisterin/Oberbürger-

meisters - Landrätin/Landrats - 1 und über die Einreichung von Wahlvorschlägen

I.

 

Am Sonntag, dem ____________________, findet die Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers -Orts-
bürgermeisterin/Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters - Bürgermeiste-
rin/Bürgermeisters - Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters - Landrätin/Landrats 1 statt.

Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am Sonntag, dem ____________________, durchgeführt.

 

Aufgrund des § 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des § 74 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung
(KWO) fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der/des Ortsvorstehe-
rin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeis-
ters - Bürgermeisterin/Bürgermeisters

- Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters - Landrätin/Landrats 1 auf.

 

Fußnoten

1)
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Nicht Zutreffendes streichen.

II.

 

Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von Wählergruppen
sowie von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Parteien und Wählergrup-
pen können auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen gemeinsamen Bewerber in einem gemein-
samen Wahlvorschlag benennen.

 

Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen sind in ei-
ner Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter des Ortsbezirks
- der Gemeinde - der Stadt - der Verbandsgemeinde - des Landkreises 1, Wahlvorschläge nicht mit-
gliedschaftlich organisierter Wählergruppen in einer Versammlung, zu der die Wahlberechtigten des
Ortsbezirks - der Gemeinde - der Stadt - der Verbandsgemeinde - des Landkreises 1 einzuladen sind,
in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber
kann auch in geheimer Abstimmung einer gemeinsamen Versammlung von wahlberechtigten Mitglie-
dern/Anhängerinnen und Anhängern/Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Parteien und Wäh-
lergruppen gewählt werden.

 

Eine Partei, die unter § 16 Abs. 4 KWG fällt, muss spätestens am 54. Tag vor der Wahl, das ist am
________________________, bis 18 Uhr bei der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter, Rheinland-
Pfalz, Mainzer Straße 14 - 16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigen-
schaft als Partei im Sinne des Parteiengesetzes nachweisen. Dies entfällt, wenn die entsprechende
Bestätigung zur Wahl der derzeitigen Vertretungskörperschaft eingereicht worden war.

 

Fußnoten

1)
Nicht Zutreffendes streichen.

III.

 

Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die den
Wahlvorschlag unterstützen, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die Wahlvor-
schlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl
darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

 

Die Wahlvorschlagsträger sind für die Beibringung einer ausreichenden Zahl gültiger Unterstützungs-
unterschriften ausschließlich selbst verantwortlich. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV)
können Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

 

In einem Wahlvorschlag zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/Orts-
bürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters - Bürgermeisterin/Bürgermeisters - Ober-
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bürgermeisterin/Oberbürgermeisters und Landrätin/Landrats 1 darf nur eine Bewerberin oder ein Be-
werber benannt werden.

 

Der Wahlvorschlag muss von mindestens _________ 2 wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein.
Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf es kei-
ner Unterstützungsunterschriften.

 

Das Gleiche gilt, wenn sich die/der bisherige hauptamtliche Bürgermeisterin/Bürgermeister - Oberbür-
germeisterin/Oberbürgermeister - Landrätin/Landrat 1 als Einzelbewerberin/Einzelbewerber 1 bewirbt.

 

Fußnoten

1)
Nicht Zutreffendes streichen.

2)
Unterschriftenmindestzahl gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 bzw. § 55 Abs. 4 Satz 2 KWG einsetzen.

IV.

 

Der vollständig unterzeichnete Wahlvorschlag soll mit den erforderlichen Anlagen möglichst frühzeitig
bei der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen Wahlleiter

 

________________________________________________________________________________________ 3

 

oder

bei der zuständigen Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt-/Kreisverwaltung1,

 

________________________________________________________________________________________ 3

 

eingereicht werden. Die Einreichungsfrist läuft am 48. Tag vor der Wahl ab, das ist

 

am Montag, dem ____________________, 18 Uhr.

 

 

Fußnoten
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1)
Nicht Zutreffendes streichen.

3)
Straße, Hausnummer, ggf. Zimmernummer, Postleitzahl, Wohnort angeben.

V.

 

Vordrucke für Wahlvorschlag, Niederschrift über die Benennung der Bewerberin oder des Bewerbers,
Zustimmungserklärung der Bewerberin oder des Bewerbers und Bescheinigung der Wählbarkeit der
Bewerberin oder des Bewerbers sind bei der zuständigen Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt-/Kreis-
verwaltung sowie bei der Kreiswahlleiterin/dem Kreiswahlleiter gegen Kostenerstattung erhältlich.

 

Amtliche Formblätter für die Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung von der zuständi-
gen Wahlleiterin oder dem zuständigen Wahlleiter und von der zuständigen Gemeinde-/Verbandsge-
meinde-/Stadt-/Kreisverwaltung kostenfrei abgegeben.

 

________________________________, den _________________________

 

 

____________________________________________

(Bürgermeisterin/Bürgermeister - Landrätin/Landrat

als Wahlleiterin/Wahlleiter 1)

 

 

 

Fußnoten

1)
Nicht Zutreffendes streichen.

Anlage 23

(zu § 74 Abs. 2)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.
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Anlage 24

(zu § 74 Abs. 4 Satz 2)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 25

(zu § 74 Abs. 4 Satz 3)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 26

(zu § 74 Abs. 4 Satz 4)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 27

(zu § 74 Abs. 3 Satz 3)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 28

(zu § 75 Abs. 1)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 29

(zu § 75 Abs. 1)
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Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 30

(zu § 76 Abs. 1 Satz 1 und § 79 Abs. 3 )

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 31

(zu § 78 Abs. 1 Satz 4)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 32

(zu § 85 Abs. 6)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.
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